Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
[l B 2 — Fr. Kiichmeister
Tel. 9025-1060

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin

Uber Senatskanzlei - G Sen -

Vorlage

- zur Kenntnisnahme -
gemal Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin

Verordnung zum Schutz der Landschaft des Muggelsees und des Fredersdorfer
Muhlenfliees und Uber das Naturschutzgebiet ,Mlggelsee/Fredersdorfer MuhlenflieR® im
Bezirk Treptow-Képenick von Berlin sowie zur Anderung der Verordnung zum Schutz der
Landschaft der Miggelspree im Bezirk Kopenick von Berlin und der Verordnung zum Schutz
der Landschaft der Neuen Wiesen im Bezirk Képenick von Berlin

Ich bitte, gemaR Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen,
dass die Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die nachstehende
Verordnung erlassen hat:

Verordnung
zum Schutz der Landschaft des Miiggelsees und des Fredersdorfer
MihlenflieRes und tber das Naturschutzgebiet , Miggelsee/Fredersdorfer
MuhlenflieR* im Bezirk Treptow-Kdépenick von Berlin sowie zur Anderung der
Verordnung zum Schutz der Landschaft der Miiggelspree im Bezirk Képenick
von Berlin und der Verordnung zum Schutz der Landschaft der Neuen Wiesen
im Bezirk Képenick von Berlin

Vom 3. Juli 2017

Auf Grund des § 22 Absatz 1 und der §§ 23, 26 und 32 Absatz 2 und 3 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 4
des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBI. | S. 1298) geandert worden ist, und des § 21 Absatz
1 des Berliner Naturschutzgesetzes vom 29. Mai 2013 (GVBI. S. 140) verordnet die fir
Naturschutz und Landschaftspflege zustandige Senatsverwaltung:

Artikel 1

Verordnung
zum Schutz der Landschaft des Muggelsees und des Fredersdorfer MihlenflieRes und
Uber das Naturschutzgebiet ,Miiggelsee/Fredersdorfer Mihlenflie3* im Bezirk
Treptow-Kdpenick von Berlin

§1
Erklarung zu Schutzgebieten

(1) Die in den Karten nach § 2 Absatz 4 mit gruner Farbe gekennzeichneten Flachen werden
zum Landschaftsschutzgebiet ,Miggelsee und Fredersdorfer MihlenflieR“ erklart.



(2) Die in § 2 Absatz 3 naher bezeichneten und in den Karten nach § 2 Absatz 4 mit roter
Farbe gekennzeichneten Flachen werden zum Naturschutzgebiet ,Muggelsee/Fredersdorfer
MuhlenflieR* erklart.

(3) In dem Landschaftsschutzgebiet und in dem Naturschutzgebiet befinden sich natrliche
Lebensraume und Tierarten, die in Anhang | und in den Anhangen Il und IV der Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natlrlichen Lebensrdume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die
Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABI. L 158 vom 10.6.2013, S. 193)
geandert worden ist (FFH-Richtlinie), genannt sind. Das Landschaftsschutzgebiet und das
Naturschutzgebiet sind Teilflachen des grolieren Gebietes von gemeinschaftlicher
Bedeutung (FFH-Gebiet) mit der Bezeichnung ,Muggelspree-Muggelsee” (Gebietsnummer
DE 3548-301).

(4) In dem Landschaftsschutzgebiet und in dem Naturschutzgebiet befinden sich
Lebensraume von Vogelarten, die in Anhang | der Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7), die durch die Richtlinie 2013/17/EU des Rates
vom 13. Mai 2013 (ABI. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geandert worden ist
(Vogelschutzrichtlinie), aufgefuhrt sind. Eine Teilflache mit der Bezeichnung "Die Banke" ist
Bestandteil des groRReren Vogelschutzgebietes (SPA) mit der Bezeichnung ,Miggelspree®
(Gebietsnummer DE 3548-341).

(5) Die Flachen des FFH-Gebietes und des Vogelschutzgebietes sind Bestandteile des
zusammenhangenden europaischen  Okologischen Netzes ,Natura 2000“. Das
Landschaftsschutzgebiet und das Naturschutzgebiet sind auch rechtlich gesicherte Teile des
landesweiten und landeribergreifenden  Biotopverbundes nach § 21 des
Bundesnaturschutzgesetzes.

§2
Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet und das Naturschutzgebiet liegen im Bezirk Treptow-
Kdpenick von Berlin in den Ortsteilen Friedrichshagen, Rahnsdorf und Koépenick. Dazu
gehoéren der von der Spree durchflossene und zur Spreetalniederung gehdrende Grolle
Muiggelsee mit seinen natlrlich ausgepragten Uferbereichen, gewasserbegleitende Simpfe
und Waldbiotope, Talsedimente, Sand- und Schlammbanke in der Bucht ,Die Banke® und
das Fredersdorfer Mahlenflief3.

(2) Das Landschaftsschutzgebiet und das Naturschutzgebiet werden im Norden begrenzt
vom Berliner Stadtforst, der Strale nach Fichtenau und dem Siedlungsbereich von
Schoéneiche, im Osten vom Siedlungsbereich Rahnsdorf und der Muggelspree, im Suden
vom Miggelheimer Damm und im Westen vom Berliner Stadtforst.

(3) Das Naturschutzgebiet umfasst das Westufer des Miggelsees und vorgelagerte
Wasserflachen bis zur Gemarkung Kopenick Flur 11 Flurstick 43, das Siudufer und
vorgelagerte Wasserflachen von der Gemarkung Koépenick Flur 112 Flurstick 5 bis zur
Nordspitze der Siedlung Muggelhort, Wasserflachen und Uferabschnitte im Bereich ,Die
Banke“, das Fredersdorfer Muhlenflie3 mit angrenzenden Flachen vom Frstenwalder
Damm bis zur Mindung in den Muggelsee sowie Waldflachen noérdlich des Furstenwalder
Damms.

(4) Das Landschaftsschutzgebiet und das Naturschutzgebiet sind in drei Einzelkarten im
Malstab 1 : 5 000 sowie in einer Detailkarte im Malstab
1 : 1000 dargestellt. Die Karten sind als Anlage Bestandteil dieser Verordnung. Das
Landschaftsschutzgebiet ist mit griner Farbe gekennzeichnet, die Aulienkanten der griin



eingezeichneten Flachen bilden die Grenze des Landschaftsschutzgebietes. Das
Naturschutzgebiet ist mit roter Farbe gekennzeichnet, die Aulenkanten der rot
eingezeichneten Flachen bilden die Grenze des Naturschutzgebietes. Das FFH-Gebiet ist in
Rosa-Parallelschraffur und das Vogelschutzgebiet in Gelb-Parallelschraffur dargestellt
(nachrichtliche Ubernahme).

(5) Die Karten sind zur kostenfreien Ansicht beim Landesarchiv Berlin niedergelegt.
Ausfertigungen der Karten koénnen bei der obersten Behdrde fur Naturschutz und
Landschaftspflege und bei der ortlich zustandigen unteren Behdrde fur Naturschutz und
Landschaftspflege kostenfrei eingesehen werden.

83
Schutzzweck

(1) Das Landschaftsschutzgebiet wird geschutzt, um

1. die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts einschlieBlich der
Lebensstatten und Lebensraume bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu
erhalten, zu entwickeln und wiederherzustellen; dabei gilt es vor allem,

a) die Stand- und FlieRgewasser einschlieRlich ihrer Uferzonen, Uberschwem-
mungsflachen und Verlandungszonen, ROohrichte sowie Schwimmblatt- und
Unterwasservegetationen mit ihren biotopspezifischen Arten und Lebensraumen
naturnah zu erhalten und zu entwickeln,

b) die nattrlichen Funktionen des Bodens und die Vielfalt des Bodenlebens zu sichern
und zu férdern,

¢) naturnahe Walder als Lebensstatten und Lebensraume biotoptypischer Tier- und
Pflanzenarten zu erhalten und zu entwickeln,

d) grol’e zusammenhdngende, naturnahe Landschaftsrdume des Gebietes als
Lebensraum fiir stérungsempfindliche Tierarten, insbesondere fiir Biber, Fischotter,
Trauerseeschwalbe und Greifvogel zu erhalten,

e) die klimatische Ausgleichsfunktion der Gewasser und des Waldes zu sichern,

f) das Rast- und Uberwinterungsgebiet fiir ziehende Vogelarten zu erhalten,

g) die Grundwasserneubildung zu férdern,

2. die Regenerationsfahigkeit und nachhaltige Nutzungsfahigkeit der Naturguter, insbe-
sondere der Gewasser und Walder, zu erhalten,

3. die Eigenart und Schonheit der eiszeitlich gepragten Landschaft zu erhalten,

4. die Gewasser und angrenzenden Walder als Erholungsraum von besonderer Bedeutung
fur die Allgemeinheit einschlieBlich natur- und landschaftsvertraglicher sportlicher
Betatigung zu Land und zu Wasser zu erhalten und zu entwickeln und

5. das Naturschutzgebiet von stérenden Einflissen abzuschirmen.
(2) Das Naturschutzgebiet wird geschitzt

1. zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Lebensstatten, Lebens- und
Ruckzugsraume sowie Lebensgemeinschaften von Tier- und Pflanzenarten, die
charakteristisch sind fur Stand- und Flieligewasser und ihre Verlandungsbereiche mit
Sumpf- und Wasserpflanzenvegetation, fiur Feucht- und Trockenbiotope sowie flr
naturnahe Sumpf-, Bruch-, Auen- und Eichenwalder; dazu gehdrt das Uberregional
bedeutsame Brut-, Rast- und Uberwinterungsgebiet fiir Wasservogel, unter ihnen die
Trauerseeschwalbe, und

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und landeskundlichen Grinden.



(3) Das Landschaftsschutzgebiet und das Naturschutzgebiet werden dariber hinaus ins-
besondere geschitzt, um die dort vorkommenden natlrlichen Lebensraumtypen sowie wild
lebenden Tiere und Pflanzen zu erhalten. Insbesondere sind dies:

1. die in Anhang | der FFH-Richtlinie aufgefiihrten natirlichen Lebensraumtypen, wie

a) 3150 naturliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ  Magnopotamion od.
Hydrocharition,

b) 3260 FlieRgewasser mit flutender Wasservegetation,

c) 6430 feuchte Hochstaudenfluren,

d) 9160 mitteleuropaischer Stieleichen-Hainbuchenwald,

e) 9190 alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen und

f) 91EQ* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwalder (prioritéarer Lebensraumtyp),

2. die in Anhang Il der FFH-Richtlinie aufgeflhrten Tierarten, wie

a) Biber (Castor fiber),

b) Fischotter (Lutra lutra),

c) GrolRer Feuerfalter (Lycaena dispar),
d) Kamm-Molch (Triturus eristatus),

e) Rapfen (Aspius aspius),

f) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),
g) Steinbeilier (Cobites taenia),

3. die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefuhrten Tierarten, wie

a) Grine Mosaikjungfer (Aeshna viridis),
b) Moorfrosch (Rana arvalis),

¢) Zauneidechse (Lacerta agilis) und

d) Fledermausarten,

4. die in Anhang | der Vogelschutzrichtlinie aufgefuhrten und gemeldeten Vogelarten, wie

a) Drosselrohrsanger (Acrocephalus arundinaceus),
b) Eisvogel (Alcedo atthis),

¢) Rohrweihe (Circus aeruginosus),

d) Schwarzmilan (Milvus migrans),

e) Schwarzspecht (Dryocopus martius),

f) Seeadler (Haliaeetus albicilla),

g) Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) und

h) Wespenbussard (Pernis apivorus),

5. weitere Vogelarten, die flr das Vogelschutzgebiet charakteristisch und wertgebend sind,
wie

a) Reiherente (Aythya fuligula),

b) Tafelente (Aythya ferina),

c) Lachmdéwe (Larus ridibundus),

d) Silberméwe (Larus argentatus) und
e) Sturmmaoéwe (Larus canus).



§4
Pflege und Entwicklung

(1) Die Pflege, Entwicklung und Bewirtschaftung des Landschaftsschutz-gebietes und des
Naturschutzgebietes sind zur Sicherung der in § 3 genannten Schutzzwecke insbesondere
auf folgende Ziele auszurichten:

1.

10.

11

12.

13.

Erhaltung oder Wiederherstellung eines glnstigen Erhaltungszustandes der in § 3 Absatz
3 Nummer 1 genannten natirlichen Lebensraumtypen und der in § 3 Absatz 3 Nummer 2
genannten Tierarten im FFH-Gebiet,

. Erhaltung und Verbesserung der Bedingungen, die es den Vogelarten nach

§ 3 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 Nummer 4 und 5 ermdglichen, insbesondere das
Vogelschutzgebiet in ausreichender Individuenanzahl zur Vermehrung, Mauser,
Uberwinterung, Rast und Nahrungsaufnahme, zum Ruhen und zum Schlafen zu nutzen,

. Entwicklung  eines  guten  Okologischen  Zustands der Gewasser und

grundwasserabhangigen Landlebensrdume gemaR der Zielsetzung der Richtlinie
2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S.1), die zuletzt durch die Richtlinie
2014/101/EU der Kommission vom 30. Oktober 2014 (ABI. L 311 vom 31.10.2014, S. 32)
geandert worden ist (Europaische Wasserrahmenrichtlinie),

. Erhaltung und Entwicklung naturnaher Uferbereiche und Réhrichtzonen der Gewasser mit

ihren Schwimmblatt- und Unterwasservegetationen,

. Erhaltung und Wiederherstellung zusammenhangender, naturnaher Uferabschnitte,

. Erhaltung und Wiederherstellung eines naturnahen Zustandes des Fredersdorfer

MuhlenflieRRes,

. Erhaltung und Wiederherstellung grundwasserabhangiger Okosysteme,
. Erhaltung und Entwicklung strukturreicher Walder, Waldrander und Saume,

. Einrichtung von Horstschutzzonen fiir die in § 6 Absatz 2 Nummer 23 genannten

Vogelarten durch Erhaltung eines geeigneten Horstumfeldes,

Entwicklung und Wiederherstellung von Biotopverbundstrukturen,

. gezieltes Zurickdrangen gebietsfremder Arten, insbesondere invasiver Neobiota,

Erméglichung landschafts- und naturvertraglicher Erholung einschlie3lich der sportlichen
Betatigung zu Land und zu Wasser im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 3 des
Bundesnaturschutzgesetzes in den daflr geeigneten Bereichen und

Besucherlenkung in besonders stark frequentierten oder aufgrund der dortigen Tier- und
Pflanzenwelt besonders schutzwirdigen Bereichen.

(2) Die oberste Behorde fur Naturschutz und Landschaftspflege koordiniert die Pflege- und
Entwicklungsplanung fir die geschutzten Gebiete. Es werden Plane aufgestellt, die die zur
Sicherung der in § 3 genannten Schutzzwecke notwendigen Schutz-, Pflege- und
Entwicklungsmaflinahmen enthalten.



(3) Die oberste Behdrde fiur Naturschutz und Landschaftspflege kann fir Teilaspekte
MaRnahmenplane als Managementinstrumente anerkennen, welche auf anderer
Rechtsgrundlage erstellt wurden.

(4) Die Pflege- und Entwicklungsplane und die entsprechenden Malinahmen sind mit
anderen Behorden und Dienststellen abzustimmen, sofern deren Aufgabenstellung berthrt
ist. Andere Behorden und Dienststellen haben die in Absatz 1 genannten Ziele, die Pflege-
und Entwicklungsplane und den Schutzzweck nach § 3 zu beachten.

(5) Die oberste Behorde fur Naturschutz und Landschaftspflege Uberwacht den Erhaltungs-
zustand der Lebensraumtypen und Artenvorkommen nach der FFH-Richtlinie und der
Vogelschutzrichtlinie (Monitoring). Im Ubrigen soll die Wirksamkeit der in der Pflege- und
Entwicklungsplanung festgelegten MalRnahmen in regelmaRigen Abstanden (in der Regel
alle funf bis zehn Jahre) von der obersten Behdrde fur Naturschutz und Landschaftspflege
Uberpruft werden (Erfolgskontrolle). Die Pflege- und Entwicklungsplane sowie alle Planungen
und MaRnahmen anderer Behdrden und Dienststellen sind an die durch das Monitoring und
die Erfolgskontrolle gewonnenen Erkenntnisse anzupassen. Absatz 4 gilt entsprechend.

85
Gebote

(1) Zur Erreichung des Schutzzwecks nach § 3 sind unerlaubte Anlagen, Ablagerungen,
Aufschiittungen und Abgrabungen zu beseitigen und unerlaubte Nutzungen zu beenden.

(2) Bauliche Anlagen sind nach Nutzungsaufgabe zurtickzubauen, sofern sie keiner weiteren
schutzzweckvertraglichen Nutzung zugefuhrt werden kdnnen, die entsiegelten Flachen sind
zu renaturieren.

§6
Verbotene Handlungen

(1) In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des
Gebiets nachteilig verandern oder dem Schutzzweck nach § 3  Absatz 1 zuwiderlaufen,
dariber hinaus sind alle Veranderungen und Stérungen verboten, die zu einer
Beeintrachtigung des in § 3 Absatz 3 genannten besonderen Schutzzweckes des FFH-
Gebietes oder des Vogelschutzgebietes fihren kdnnen.

(2) In dem Landschaftsschutzgebiet ist es insbesondere verboten,

1. entwassernde Malknahmen durchzufiihren oder den Gebietswasserhaushalt auf andere
Weise zu beeintrachtigen,

2. Hausboote oder ahnliche Anlagen zu Wohn- oder Gewerbezwecken auf das Wasser zu
legen oder dort zu nutzen,

3. an den Ufern der Gewasser in den gesperrten Bereichen oder Rohrichtzonen mit
Wasserfahrzeugen anzulegen oder zu ankern,

4. am Land Boden oder Bodenbestandteile einzubringen oder zu entnehmen, die
Bodengestalt zu verandern oder die Bodendecke zu beschadigen, zu verfestigen oder zu
versiegeln,

5. motorisierte Flugmodelle jeder Art, zum Beispiel Flugzeuge oder Drohnen, auferhalb der
daflir von den zustandigen Behérden freigegebenen Flachen fliegen zu lassen,

6. abseits der von der zustandigen Behorde oder den Berliner Forsten ausgewiesenen
Flachen Kraftfahrzeuge jeder Art oder Anhanger abzustellen,



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. abgesperrte Flachen zu betreten,
. abseits der Wege Fahrrad zu fahren,

. abseits der o6ffentlichen StraRen oder der daflir von der zustandigen Behdrde besonders

gekennzeichneten Wege zu reiten, mit Gespannen zu fahren oder Pferde zu fihren,

zu zelten, zu lagern oder Zelte, Wohnmobile, Wohnwagen oder andere fiir die Unterkunft
geeignete Einrichtungen auf- oder abzustellen,

. aulerhalb der dafiir ausgewiesenen Platze Feuer zu entfachen oder zu unterhalten,

das Gebiet oder einzelne Bestandteile zu verunreinigen,

in das Gebiet Gegenstande, Abfalle jeder Art einschlieRlich Gartenabfallen, Abwasser,
Gllle, Jauche, mineralische Dingemittel, Nahrstoffe, Pflanzenschutzmittel, Chemikalien
oder ahnliche Fremdstoffe in fester, flissiger oder gasférmiger Form einzubringen,

die Natur oder den Naturgenuss durch Larm, Licht einschliellich Lasern oder Skybeamern
oder auf andere Weise zu storen,

bauliche Anlagen im Sinne des § 2 der Bauordnung fir Berlin vom 29. September 2005
(GVBI. S. 495), die zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBI. S. 361) geandert
worden ist, die die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Zersiedelung der
Landschaft beflirchten lassen, zu errichten, zu erweitern, zu verandern, zu erneuern, zu
ersetzen oder ihre Nutzung zu andern, auch wenn dies einer Genehmigung nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf, ausgenommen Anlagen, die der
Grundwasserférderung zur oOffentlichen Trinkwasserversorgung dienen, fiur die der
Genehmigungsvorbehalt gemal § 7 Absatz 1 Nummer 1 gilt, und Leitungen, die zur
ordnungsgemalen Abwasserentsorgung erforderlich sind, fur  die der
Genehmigungsvorbehalt gemaR § 7 Absatz 1 Nummer 7 gilt,

ortsgebundene Verkaufsstdnde zu errichten oder mobile Verkaufsstande oder Reise-
gewerbe zu betreiben,

Pflanzen oder Pflanzenteile auf3erhalb von zulassigerweise baulich oder
gartnerisch genutzten Grundstlicken einzubringen,

18. Hohlen in Baumen zu beseitigen, die geeignet sind, Végeln oder Fledermausen als

Lebensstatten zu dienen,

19. Haus- oder Nutztiere jeder Art auszusetzen oder frei laufen zu lassen,

20. Hunde anders als an kurzer Leine mitzufthren,

21.

22.

23.

wild lebende Tiere zu beunruhigen, ihnen nachzustellen oder zu ihrem Fang geeignete
Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Nester,
Eier, Larven, Puppen oder sonstigen Entwicklungsformen fortzunehmen, zu zerstdren
oder zu beschadigen,

bei der Jagd bleihaltige Munition zu verwenden,
forstliche MalRnahmen oder Bauarbeiten durchzufiihren, zu angeln, die Jagd mit

Ausnahme der Nachsuche auszuliben oder dort mobile jagdliche Einrichtungen stehen
zu lassen



a) in der Zeit vom 1. Februar bis 31. August im Umkreis von 150 Metern um bebritete
Horste oder Nester von Habicht und Wespenbussard,

b) in der Zeit vom 1. Februar bis 31. August im Umkreis von 300 Metern um bebritete
Horste oder Nester des Fischadlers,

c) in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. August im Umkreis von 300 Metern um
bebriitete Horste oder Nester des Seeadlers und

24. die Jagd auf Vogel auszuuben.

(3) Handlungen innerhalb oder auf3erhalb des Naturschutzgebietes, die zu einer Zerstorung,
Beschadigung, Veranderung oder nachhaltigen Stérung des Gebietes selbst oder seiner
Bestandteile fihren kénnen, sind verboten, insbesondere sind alle Veranderungen und
Stérungen verboten, die zu einer Beeintrachtigung des in § 3 Absatz 3 genannten
besonderen Schutzzwecks des FFH-Gebietes oder des Vogelschutzgebietes fihren konnen.

(4) In dem Naturschutzgebiet ist es insbesondere verboten,

1.

10.

11.

12.

13.

die in Absatz 2 Nummer 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 und 23
genannten Handlungen vorzunehmen,

. dem Schutzzweck entgegenstehende Veranderungen der Tiefe, des Verlaufs oder der

Gestalt der Gewasser vorzunehmen,

. an den Ufern der Gewasser aulerhalb ausgewiesener Anlegestellen oder genehmigter

Steganlagen mit Wasserfahrzeugen anzulegen,

. in den entsprechend gekennzeichneten Bereichen, an rohrichtbestandenen Ufern oder in

Schwimmblattglrteln zu baden, sich aufzuhalten, zu angeln oder Modellboote fahren zu
lassen,

. Anlagen in oder an Gewassern im Sinne des Berliner Wassergesetzes in der jeweils

geltenden Fassung zu errichten, wesentlich zu verandern, zu ersetzen oder ihre Nutzung
zu andern, auch wenn dies einer Genehmigung nach anderen o6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften nicht bedarf, oder sie nach Ablauf ihnrer Genehmigung weiter zu nutzen,

. motorisierte Flugmodelle jeder Art, zum Beispiel Flugzeuge oder Drohnen, fliegen zu

lassen,

. Feuerwerk abzubrennen,
. das Gebiet abseits der Wege zu betreten,

. abseits der 6ffentlichen Strallen oder Wege Fahrrad zu fahren,

Feuer zu entfachen oder zu unterhalten,

bauliche Anlagen im Sinne des § 2 der Bauordnung fir Berlin zu errichten, zu erweitern,
zu verandern, zu erneuern, zu ersetzen oder deren Nutzung zu andern, auch wenn dies
einer Genehmigung nach anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,
ausgenommen  Anlagen, die der Grundwasserférderung zur  offentlichen
Trinkwasserversorgung dienen, fur die der Genehmigungsvorbehalt gemal § 7 Absatz 2
Nummer 1 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 Nummer 1 gilt,

Veranstaltungen durchzufihren,

Leitungen jeder Art neu zu verlegen, die nicht der Grundwasserférderung zur 6ffentlichen
Trinkwasserversorgung dienen,



14. Bild- oder Schrifttafeln, Schilder oder Anschlage anzubringen oder aufzustellen, wobei § 8
Absatz 1 Nummer 13 unberihrt bleibt,

15. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entfernen, zu beschadigen, zu zerstéren oder
sonst nachteilig zu verandern und

16. auf andere Tiere als Wildschweine die Jagd auszutiben, ausgenommen die Nachsuche
und die Jagd auf Rehe, Damwild oder Waschbaren aulierhalb der abgesperrten Flachen.
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Genehmigungsbediirftige Handlungen

(1) In dem Landschaftsschutzgebiet ist es genehmigungsbedurftig,

1. Anlagen oder Leitungen, die der Grundwasserforderung zur Offentlichen
Trinkwasserversorgung dienen, zu errichten, zu ersetzen, zu verandern, zu erweitern oder
deren Nutzung zu &ndern, auch wenn dies einer Genehmigung nach anderen o6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

2. wasserrechtlich genehmigte Anlagen in oder an Gewassern im Sinne des Berliner
Wassergesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu errichten, wesentlich zu verandern,
zu ersetzen oder ihre Nutzung zu andern,

3. Veranstaltungen durchzufiihren, wobei die Freistellungen fur den Wassersport gemaf § 8
Absatz 3 unberlhrt bleiben,

4. Feuerwerk abzubrennen,

5. abseits der offentlichen Strallen oder auf abgesperrten Flachen mit Kraftfahrzeugen jeder
Art auRer Krankenfahrstiihlen zu fahren,

6. nicht unter § 6 Absatz 2 Nummer 15 fallende bauliche Anlagen im Sinne des § 2 der
Bauordnung fiur Berlin zu errichten, zu erweitern, zu verandern, zu erneuern, zu ersetzen
oder deren Nutzung zu andern, auch wenn dies einer Genehmigung nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bedarf,

7. Leitungen, die nicht der Grundwasserforderung zur o&ffentlichen Trinkwasserversorgung
dienen, neu zu verlegen oder bestehende Leitungsanlagen zu verandern, zu erneuern
oder zu ersetzen,

8. Bild- oder Schrifttafeln, Schilder oder Anschlage anzubringen oder aufzustellen, wobei § 8
Absatz 1 Nummer 13 unberuhrt bleibt, und

9. Baume, die nicht dem Landeswaldgesetz unterliegen, oder Teile von ihnen zu
beschadigen, abzuschneiden oder auf sonstige Weise in ihrem Bestand zu beein-
trachtigen.

(2) In dem Naturschutzgebiet ist es genehmigungsbedurftig,

1. die in Absatz 1 Nummer 1, 5 und 9 genannten Handlungen vorzunehmen,

2. wasserrechtlich genehmigte Anlagen in oder an Gewassern im Sinne des Berliner
Wassergesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu verandern oder zu erneuern, auch

wenn dies einer Genehmigung nach anderen o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht
bedarf,



3.

4.

bestehende Leitungsanlagen, die nicht der Grundwasserférderung zur offentlichen
Trinkwasserversorgung dienen, zu verandern, zu erneuern oder zu ersetzen und

Filmaufnahmen durchzufiihren.

(3) Zustandig fur die Entscheidung Uber die Genehmigung geman Absatz 1
Nummer 1 ist die oberste Behdrde fur Naturschutz und Landschaftspflege. Sie ergeht im
Einvernehmen mit der Wasserbehorde.

§8
Zulassige Handlungen

(1) In dem Landschaftsschutzgebiet und in dem Naturschutzgebiet sind folgende
Handlungen zulassig:

1.

10.

die Entnahme von Grundwasser fur die offentliche Trinkwasserversorgung nach Mafligabe
der zustandigen Wasserbehorde,

. Betrieb und Instandhaltung von Anlagen und Leitungen zur O&ffentlichen

Trinkwasserversorgung sowie Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von Anlagen zur
Uberwachung des Grundwasserstandes,

. Instandhaltung und Kontrolle der Anlagen zur o&ffentlichen Versorgung mit Gas, Strom

oder Telekommunikation oder zur Entsorgung von Abwasser, solange diese ohne
Ubermafige, nicht erforderliche Aufgrabungen des Bodens oder Beeintrachtigungen der
Vegetation durchgefiihrt werden koénnen und soweit dies nicht durch § 6 Absatz 2
Nummer 18 und 23 eingeschrankt wird,

. die ordnungsgemalie Durchfuhrung der in § 4 genannten MaRnahmen zur Pflege und

Entwicklung der Gebiete einschlieBlich der Umsetzung von MalRnahmen zur Gewahr-
leistung des Biotopverbundes, wenn sie im Naturschutzgebiet mit der obersten Behdrde
fur Naturschutz und Landschaftspflege und im Landschaftsschutzgebiet mit der unteren
Behorde fur Naturschutz und Landschaftspflege abgestimmt sind,

. die ordnungsgemale Durchfiihrung anderer Mallhahmen von Behdérden und Dienst-

stellen, wenn sie im Naturschutzgebiet mit der obersten Behérde fur Naturschutz und
Landschaftspflege und im Landschaftsschutzgebiet mit der unteren Behdrde fir Natur-
schutz und Landschaftspflege abgestimmt sind,

die Umsetzung naturschutzrechtlich festgesetzter Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen,
soweit diese der Verwirklichung der Schutzzwecke gemal® § 3 dienen und im
Naturschutzgebiet mit der obersten Behoérde fur Naturschutz und Landschaftspflege und
im Landschaftsschutzgebiet mit der unteren Behorde fir Naturschutz und
Landschaftspflege abgestimmt sind,

. MalRnahmen der Wasserstralen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes an der Bundes-

wasserstral’e, die zu ihrer Unterhaltung oder zur Errichtung oder zum Betrieb der
bundeseigenen Schifffahrtsanlagen erforderlich sind,

. die bestimmungsgemafle Nutzung der Bundeswasserstralden, der fir die Schiffbarkeit

freigegebenen Landeswasserstralen und der 6ffentlichen Stral3en,

. das Befahren mit Kraftfahrzeugen, soweit dies fur die zulassige forstliche oder jagdliche

Nutzung sowie in den Fallen der Nummern 1 bis 7 erforderlich ist,

das Betreten abgesperrter Bereiche, das Verlassen vorhandener Wege zu Full und das
freie Umherlaufenlassen von ausgebildeten Hunden der Jagdausibungsberechtigten bei



der Jagd, soweit dies zur ordnungsgemalien Durchfihrung der Jagd im nach dieser
Verordnung zulassigen Rahmen erforderlich ist,

11. die ordnungsgemale forstwirtschaftliche Nutzung der Walder, soweit die Schutzzwecke
gemall § 3 und die in § 4 genannten Ziele dem nicht entgegenstehen, die forstlichen
Planungen und MalBnahmen mit der obersten Behoérde fir Naturschutz und
Landschaftspflege abgestimmt sind und dies nicht durch § 6 Absatz 2 Nummer 18 und 23
eingeschrankt wird,

12. die ordnungsgemalfie Ausubung der Berufsfischerei,

13. das Aufstellen und Anbringen von Schildern oder Zeichen durch die zustandigen
Behorden, soweit sie auf den Schutz oder die Bedeutung des Gebietes hinweisen oder
dem Vollzug dieser Verordnung oder anderer Rechtsvorschriften dienen, sowie die
Kennzeichnung von Wander-, Rad- und Reitwegen durch die zustandigen Behdrden,

14. erforderliche InstandhaltungsmafRnahmen an zulassigerweise zu Wohnzwecken
genutzten baulichen Anlagen,

15. die ordnungsgemalfie Nutzung und Unterhaltung der Revierfoérsterei Rahnsdorf und

16. das Betreten und die sportliche Nutzung von Eisflachen auf3erhalb der gesperrten
Bereiche und réhrichtbestandener Ufer.

(2) Dartiber hinaus sind in dem Landschaftsschutzgebiet folgende Handlungen zulassig:
1. das Angeln aulRerhalb gesperrter Bereiche,

2. Veranstaltungen auf zulassigerweise baulich genutzten Grundstiicken im Rahmen der
bestimmungsgemaflen Nutzung,

3. Veranstaltungen zur Umweltbildung und

4. Foto-, Film- und Dreharbeiten.

(3) In dem Landschaftsschutzgebiet sind auch folgende Formen des Wassersports

einschliellich der erforderlichen motorbetriebenen Begleitboote und der (Ublichen

Signalschiisse ohne Milll, Stoffeintrage in das Gewasser und unibliche Gerausche zulassig:

1. das individuelle Fahren mit wind- oder muskelkraftbetriebenen Booten,

2. von Vereinen der Berliner Wassersportverbande organisierte und durchgeflihrte Regatten
und Wettkdmpfe mit wind- oder muskel-kraftbetriebenen Booten in der Zeit vom 1. April
bis einschlieflich 31. Oktober,

3. das individuelle Schwimmen,

4. Schwimmwettkdmpfe,

5. ganzjahrig Ausbildung und Training von Schwimmenden oder Training mit wind-  oder
muskelkraftbetriebenen Booten und

6. das von Vereinen der Berliner Wassersportverbande organisierte und durchgefihrte
landschafts- und naturvertragliche Eissegeln in Gruppen.

(4) Im Naturschutzgebiet ist die Jagd auf andere als in § 6 Absatz 4 Nummer 16 genannte
Arten zulassig, soweit der Schutzzweck dies erfordert und Art, Umfang und Zeitpunkt der



jagdlichen MalRnahmen mit der obersten Behorde flr Naturschutz und Landschaftspflege
abgestimmt sind.

(5) Bei Handlungen nach den Absatzen 1, 2 und 3 sind die Schutzzwecke gemal § 3 und die
Ziele gemal § 4 zu berlcksichtigen. Durch geeignete Vorkehrungen ist sicherzustellen, dass
Beeintrachtigungen der Gebiete auf das unvermeidbare MalR beschrankt werden.
Entstandene Schaden sind auf Verlangen der zustandigen unteren Behdrde fur Naturschutz
und Landschaftspflege zu beseitigen und auszugleichen.

(6) Private Rechte Dritter bleiben von den Freistellungen nach dieser Vorschrift unberihrt.

89
Unberihrtheit anderer naturschutzrechtlicher Vorschriften

(1) Unberuhrt bleiben Bestimmungen zur Prufung von Projekten und Planen sowie von
MaRnahmen zur Freisetzung und Nutzung gentechnisch veranderter Organismen auf ihre
Vertraglichkeit mit dem Landschaftsschutzgebiet und dem Naturschutzgebiet.

(2) Unberuhrt bleiben auch die Bestimmungen zum Biotop- und Artenschutz und zu den
Eingriffen in Natur und Landschaft.

§10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 56 Absatz 1 Nummer 8, 9, 20 und 21 des Berliner
Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 6 eine verbotene Handlung vornimmt oder
2. entgegen § 7 eine genehmigungsbediirftige Handlung ohne Genehmigung vornimmt.
(2) Die BuRgeld- und Strafvorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben unberihrt.

§11
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

(1) Die Verletzung der Vorschriften des § 27 Absatz 1, 3 bis 5 des Berliner
Naturschutzgesetzes ist flr die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres nach Verkiindung dieser Verordnung bei der fur Naturschutz
und Landschaftspflege zustindigen Senatsverwaltung schriftlich geltend gemacht worden
sind.

(2) Der Sachverhalt, der die Verletzung begrtinden soll, ist darzulegen.

812
Evaluation

Diese Verordnung ist zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten zu evaluieren.



Artikel 2
Anderung der Verordnung zum Schutz der Landschaft der Miiggelspree im Bezirk
Kopenick von Berlin

Die Verordnung zum Schutz der Landschaft der Miggelspree im Bezirk Képenick von Berlin
vom 22. Marz 1996 (GVBI. S. 115), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung uber das
Naturschutzgebiet ,Miggelspreeniederung Képenick” im Bezirk Treptow-Képenick von Berlin
sowie zur Anderung der Verordnung zum Schutz der Landschaft der Miiggelspree im Bezirk
Kopenick von Berlin vom 30. Juni 2017 (GVBL. S. ) gedndert worden
ist, wird wie folgt geandert:

1. Der Verordnung wird die in der Anlage beigefigte Karte im Maf3stab 1: 5 000 als Anlage
beigefugt, die die bisher beigefligte Karte ersetzt und Bestandteil dieser Verordnung wird.
Die Karte ist zur kostenfreien Ansicht beim Landesarchiv Berlin niedergelegt. Eine
Ausfertigung der Karte kann bei der obersten Behorde fur Naturschutz und
Landschaftspflege und bei der ortlich zustandigen unteren Behdrde fur Naturschutz und
Landschaftspflege kostenfrei eingesehen werden.

2. § 2 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worter ,das Gewasser* durch die Wérter ,weite Bereiche
des Gewassers*® ersetzt und die Worter ,der Insel Entenwall und“ gestrichen.

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: ,Die Flache, die bis zum
[Datum der Verkindung der Verordnung] zum Landschaftsschutzgebiet gehdrte, ist
nachrichtlich mit roter Farbe gekennzeichnet.”

Artikel 3
Anderung der Verordnung zum Schutz der Landschaft der Neuen Wiesen im Bezirk
Kopenick von Berlin

Die Verordnung zum Schutz der Landschaft der Neuen Wiesen im Bezirk Kopenick von
Berlin vom 3. April 1995 (GVBI. S. 237) wird wie folgt geandert:

1. Der Verordnung wird die in der Anlage beigefiigte Karte im Malistab 1: 5 000 als Anlage
beigefligt, die die bisher beigeflgte Karte ersetzt und Bestandteil dieser Verordnung wird.
Die Karte ist zur kostenfreien Ansicht beim Landesarchiv Berlin niedergelegt. Eine
Ausfertigung der Karte kann bei der obersten Behodrde fir Naturschutz und
Landschaftspflege und bei der ortlich zustandigen unteren Behérde fir Naturschutz und
Landschaftspflege kostenfrei eingesehen werden.

2. § 2 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) Das Landschaftsschutzgebiet liegt im Bezirk Treptow-Képenick von Berlin,
sudwestlich des GroRRen Muggelsees. Es erstreckt sich vom Miggelheimer Damm bis
zur Dahme (Langer See) und grenzt westlich an Siedlungsgebiete (Kietzer Feld,
Nachtheide, Hirtengarten, Wendenschloss), nérdlich an die Kdmmereiheide und 6stlich
an das Waldgebiet um die Kanonen- und Muggelberge.®

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 3 werden das Wort ,,Grenze® durch das Wort ,Flachen und das Wort ,ist*
durch das Wort ,sind” ersetzt; aulerdem werden das Semikolon und die Woérter
.die Aulenkante der grinen Grenzlinie bildet die Schutzgebietsgrenze®
gestrichen.



bb) Folgender Satz wird angefligt: ,Die Flache, die bis zum
[Datum der Verkindung der Verordnung] zum Landschaftsschutzgebiet
gehorte, ist nachrichtlich mit roter Farbe gekennzeichnet.”

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkindung im Gesetz- und Verordnungsblatt fur
Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Juli 2017
Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

gez. Regine Ginther



A. Begriindung:

a) Allgemeines

Das Landschaftsschutzgebiet ,Miggelsee und Fredersdorfer MduhlenflieR* und das
Naturschutzgebiet ,Miggelsee / Fredersdorfer Miuhlenflie* liegen im Studosten von Berlin im
Bezirk Treptow-Kdpenick. Die Ufer des Sees grenzen an die Ortsteile Kopenick,
Friedrichshagen, Rahnsdorf und Miuiggelheim. Die geschitzten Gebiete werden der
naturrdumlichen Haupteinheit Brandenburgisches Heide- und Seengebiet (D12) zugeordnet.
Sie gehdéren zum Warschau-Berliner Urstromtal und liegen im Bereich der Berlin-
Furstenwalder Urstromtalniederung. Diese ist in die Grundmoranen- und Sandplatten des
Teltow und Barnim eingebettet. Die Landschaft ist eiszeitlich gepragt und beinhaltet typische
Elemente der glazialen Serie, die sich durch pleistozane Erosionen und Ablagerungen
weitgehend natlrlich  entwickelt hat. Der Erhalt dieser abwechslungsreichen
Landschaftsstruktur ist von besonderem wissenschaftlichem, naturgeschichtlichem und
landeskundlichem Interesse.

Zu der geschitzten Gesamtflache gehdren der Miggelsee selbst mit seinen Uferzonen,
Uberschwemmungsﬂéchen und Verlandungszonen, der Bereich ,Die Banke“ und der
Berliner Teil des Fredersdorfer Muhlenflie3es mit seinen Randbereichen. Durch den Grof3en
Muggelsee, der hydrologisch als FluRsee typisiert wird, flie3t von Sidosten nach
Nordwesten die Muiggelspree. Der GroRe Miggelsee (Wasserkdrperkennzahl
DEBE_800015827959) hat eine Wasserflache von etwa 7,7 km? und eine Uferlinie von etwa
14,8 km. Seine mittlere Tiefe betragt 4,77 m, die tiefste Stelle liegt bei 8,92 m. Die Uferlinie
des Bereichs ,Die Banke" misst etwa 2,84 km. Der Grof3e Miggelsee und die Miggelspree
sind Bundeswasserstrallen im Sinne des Bundeswasserstraliengesetzes. Eine Fahrrinne
verlauft diagonal durch den Miggelsee entlang der Muggelspree und ist flir Motorboote
durch Bojen markiert. Die Fahrrinne verbindet die Einmundung der Muggelspree in den
Miggelsee im Siudosten mit ihrem Ausfluss aus dem Miggelsee als Stadtspree im
Nordwesten.

b) Einzelbegrindungen

Zu Artikel 1

§ 1 Erklarung zum Schutzgebiet

Durch diese Vorschrift werden die in § 2 naher beschriebenen Gebiete zum
Landschaftsschutzgebiet ,Miggelsee und Fredersdorfer MduhlenflieR* und zum
Naturschutzgebiet ,Mlggelsee / Fredersdorfer Mihlenflie®“ erklart und dadurch rechtlich
gesicherte Teile des berlinweiten Biotopverbundes nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz.

Die Erklarung zum Landschaftsschutzgebiet und zum Naturschutzgebiet dient der
Konkretisierung des Landschaftsprogramms einschlieRlich Artenschutzprogramm (LaPro) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (Abl. S. 2331), zuletzt geadndert am
09.06.2011 (ABI. S. 2343). Das LaPro stellt im Bereich Mlggelsee das Natura 2000 Gebiet
sowie das geplante Landschaftsschutzgebiet und das geplante Naturschutzgebiet in ihren
wesentlichen Umrissen und mit ihren wesentlichen Bestandteilen dar.

Die Erklarung zu Schutzgebieten dient aullerdem der rechtlichen Umsetzung und
Absicherung der Zielstellungen im flachenspezifischen Entwicklungskonzept fir die
Muggelspree zwischen Dameritzsee und Muggelsee, inklusive des Grofien und kleinen
Muiggelsees und der Banke (Gewasserentwicklungskonzept ,Miggelspree und Miggelsee®,
GEK). Dadurch sollen die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zum guten
Okologischen Zustand von Oberflachengewassern umgesetzt und kollidierende



Nutzungsinteressen ausgeglichen werden. Schliellich wird durch die Verordnung auch die
Gesamtstadtische Bedeutung des Miggelsees und seiner Umgebung fir die Erholung
rechtlich abgesichert.

Der Hinweis in § 1 Absatz 3 auf die in den Gebieten vorhandenen Lebensraumtypen und
Tierarten der FFH-Richtlinie und auf die Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie verdeutlicht die
groRe Bedeutung der beiden Gebiete fiur das koharente europaische Okologische Netz
.Natura 2000“. AuRerdem wird der besondere europarechtliche Rahmen erhellt, aus dem
sich das strenge Schutzregime ergibt.

§ 2 Schutzgegenstand

In den Absatzen 1 bis 3 dieser Vorschrift werden das Landschaftsschutzgebiet und das
Naturschutzgebiet umrisshaft beschrieben.

Die in § 2 Absatz 4 erwahnten Karten zeigen den Verlauf der Grenzlinien. Die Karten sind
Bestandteil der Rechtsverordnung, so dass auf eine aufwandige Beschreibung der
Grenzverlaufe in § 2 verzichtet werden kann. § 2 Absatz 5 nennt die Dienststellen, bei denen
eine Ausfertigung der Karten angesehen werden kdnnen.

§ 3 Schutzzweck

Diese Vorschrift nennt die allgemeinen und besonderen Schutzzwecke, die das
Landschaftsschutzgebiet und das Naturschutzgebiet verfolgen. Zur Verwirklichung der
Schutzzwecke ist die Verordnung gemall §§ 23, 26 des Bundesnaturschutzgesetzes
erforderlich.

§ 3 Absatz 1 nennt in den Nummern 1 bis 5 die allgemeinen Schutzzwecke fur das
Landschaftsschutzgebiet. Durch die Benennung der in diesem Gebiet vorkommenden
Struktureinheiten in Nummer 1 Satz 2 Buchstaben a) — g) wird der erste allgemeine
Schutzzweck, der Naturhaushalt, konkretisiert. Die Verordnung sichert dadurch den
Naturhaushalt, insbesondere auch die Trinkwasserversorgung, rechtlich ab.

Erholung im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 4 ist gemall § 7 Absatz 1 Nummer 3
Bundesnaturschutzgesetz das natur- und landschaftsvertraglich ausgestaltete Natur- und
Freizeiterleben einschlieRlich natur- und landschaftsvertraglicher sportlicher Betatigung in
der freien Landschaft, soweit dadurch die sonstigen Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege nicht beeintrachtigt werden.

§ 3 Absatz 2 nennt in den Nummern 1 und 2 die beiden allgemeinen Schutzzwecke, die das
Naturschutzgebiet verfolgt.

§ 3 Absatz 3 nennt in den Nummern 1 bis 4 die besonderen Schutzzwecke beider Gebiete.
Das sind die dort vorhandenen einfachen und prioritaren Lebensraumtypen gemafl Anhang |
der FFH-Richtlinie, die vorkommenden Tierarten gemalR Anhangen Il und IV der FFH-
Richtlinie und die wertgebenden Vogelarten gemal Anhang | der Vogelschutzrichtlinie. In
den Teilbereichen, die nicht als Vogelschutzgebiet (SPA) gemal Vogelschutzrichtlinie
gemeldet sind, sind die genannten Vogelarten charakteristische Arten der gemeldeten
Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-Richtlinie.

Die Erwahnung der Lebensraumtypen sowie der Tier- und Vogelarten in der Verordnung
untermauert die hohe Schutzwirdigkeit und Schutzbediirftigkeit der Gebiete. Die Aufzahlung
der Schutzguter der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie entspricht dem aktuellen
Meldestand von Juni 2015. Fir die FFH-Vertraglichkeitsprifung gemaf § 34 BNatSchG ist
der aktuelle Meldestand des Standarddatenbogens maf3geblich.

Zur Umsetzung der Natura 2000-Verpflichtungen ware eigentlich ein moglichst weitgehender
Schutz der Regelungsgegenstande der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie



erforderlich gewesen. Bei der Unterschutzstellung des Miggelsees wurde dann aber ein
Kompromiss gemacht. Wegen der groRen Bedeutung des Miggelsees und seiner
Umgebung fir die Erholung und die sportliche Nutzung musste eine strikte Abwagung der
Flachenzuordnung Landschaftsschutzgebiet — Naturschutzgebiet erfolgen. Mit dieser
Flachenabgrenzung hat sich die oberste Naturschutzbehérde als Verordnungsgeberin
eingehend und sorgfaltig befasst. In das Naturschutzgebiet wurden besonders
schutzbedurftige Lebensraumtypen und Tierarten einbezogen, die ohne diesen strengen
Schutz nicht zu sichern wahren. Demgegenlber wurden diejenigen Bereiche, wo die Natura-
Schutzzwecke auch in Kombination mit Nutzungsansprichen erreicht werden kdnnen, zum
Landschaftsschutzgebiet erklart.

§ 4 Pflege und Entwicklung

In § 4 Absatz 1 werden die fur alle Behdrden verbindlichen, bei der Pflege, Entwicklung und
Bewirtschaftung zu berlcksichtigenden Ziele benannt, die fir das Erreichen der
Schutzzwecke erforderlich sind. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung werden zuerst die
sich aus der FFH-Meldung ergebenden Erhaltungsziele genannt.

Die in § 3 genannten allgemeinen und besonderen Schutzzwecke kdnnen nur verwirklicht
werden, wenn geeignete MalRnahmen zur Pflege, Entwicklung und Erhaltung der Gebiete
durchgefuhrt werden.

Das Pflege- und Entwicklungsziel gemald § 4 Absatz 1 Nummer 7 umfasst auch die
Sicherung der erforderlichen Grundwasserstande.

Erholung im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 12 ist gemall § 7 Absatz 1 Nummer 3
Bundesnaturschutzgesetz das natur- und landschaftsvertraglich ausgestaltete Natur- und
Freizeiterleben einschlieRlich natur- und landschaftsvertraglicher sportlicher Betatigung in
der freien Landschaft, soweit dadurch die sonstigen Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege nicht beeintrachtigt werden.

§ 4 Absatz 2 regelt, dass die zustandige oberste Behérde flir Naturschutz und
Landschaftspflege Plane erstellt, nach deren MalRgabe Pflege- und
Entwicklungsmafinahmen durchgeflhrt werden.

Gemal § 4 Absatz 3 kénnen Teilaspekte der Managementplanung in anderen, mit der
vorgenannten Behorde abgestimmten Fachplanungen wie dem
Gewasserentwicklungskonzept (GEK) nach der Wasserrahmenrichtlinie der EU erstellt
werden.

Das Gewasserentwicklungskonzept (GEK) ,Muggelspree und Miggelsee® in der Endfassung
Oktober 2015 bleibt in vollem Umfang wirksam und wird in der Pflege- und
Entwicklungsplanung (Managementplanung) fur das Landschafts- und Naturschutzgebiet
Miggelsee umgesetzt.

Gemal § 4 Absatz 4 haben sich die beteiligten Behdrden bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben auf dem Gebiet der Pflege und Entwicklung abzustimmen. Die Pflicht zur
Kooperation stellt sicher, dass Zustandigkeiten beachtet werden und alle MalRnahmen der
Pflege und Entwicklung auf die Schutzzwecke der Gebiete abgestimmt werden. Die Rolle der
obersten Naturschutzbehtérde ergibt sich aus §3 Absatz 4 des Berliner
Naturschutzgesetzes.

§ 4 Absatz 5 setzt die Verpflichtung nach Artikel 11 der FFH-Richtlinie um, den
Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse in
den geschitzten Gebieten zu Uberwachen. Es soll eine Erfolgskontrolle stattfinden, damit die
MaRnahmen auf die Komplexitdt und Unvorhersehbarkeit der Naturvorgédnge abgestimmt,
die Pflege optimiert und Nutzungen der Gebiete genauer geregelt werden.



§ 5 Gebote

Die Regelung bezweckt, dass bereits eingetretene Schaden und Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft beseitigt werden.

§ 6 Verbotene Handlungen

Die in dieser Vorschrift genannten Verbote sind zur Erreichung der allgemeinen und
besonderen Schutzzwecke gemal® § 3 erforderlich, denn Bundesnaturschutzgesetz und
Berliner Naturschutzgesetz enthalten keine unmittelbar geltenden Verbote zum
Gebietsschutz. Vielmehr muss gemall §§ 23 Absatz 2, 26 Absatz 2 und 32 Absatz 3
BNatSchG die jeweilige Schutzverordnung Verbote statuieren fir alle Nutzungen, die zu
einer Zerstdérung, Beschadigung, Veranderung oder nachhaltigen, dem Schutzzweck
zuwiderlaufenden Stérung des geschitzten Gebietes oder seiner Bestandteile fihren. Daher
enthalt auch die Verordnung zum Schutz des Muiggelsees Nutzungsverbote. Flr das
Landschaftsschutzgebiet wird die Generalklausel des § 6 Absatz 1 durch die Einzelverbote
des § 6 Absatz 2 konkretisiert, wahrend flr das Naturschutzgebiet die Generalklausel des
§ 6 Absatz 3 durch die Einzelverbote gemal § 6 Absatz 4 konkretisiert wird.

§ 6 Absatz 2 (Landschaftsschutzgebiet)

Die Einzelverbote fir das Landschaftsschutzgebiet in § 6 Absatz 2 werden wie folgt
begrindet:

§ 6 Absatz 2 Nummer 1 Wasserhaushalt

Die Gewasser sind empfindliche Lebensraume von Pflanzen und Tieren und haben eine
artenreiche, typische Zonierung aus Unterwasser-, Schwimmblatt-, R&hricht- und
Verlandungsvegetation. Die Gewasser und grundwasserabhadngigen Landodkosysteme
kénnen durch Veranderungen ihrer Gestalt, eine Absenkung des Grundwassers und
entwassernde MalRnahmen erheblich beeintrachtigt oder zerstért werden. Insbesondere
vollstandig oder teilweise grundwasserabhangige Biotope wie Eichen-Hainbuchenwalder,
bodensaure Eichenwalder und Erlen-Eschen-Walder sowie Auenbereiche reagieren sehr
empfindlich auf Grundwasserabsenkungen. Beeintrachtigungen des Wasserhaushaltes
muissen daher zum Schutz der wasserabhangigen Lebensraumtypen und Pflanzenarten in
dem Gebiet unbedingt unterbleiben.

§ 6 Absatz 2 Nummer 2 Hausboote

Hausboote, sog. ,Floating-Homes*, liegen langere Zeit auf denselben Stellen von Gewassern
und verschatten diese. Die Errichtung und Nutzung schwimmender Hauser fur Wohnen,
Freizeit oder andere Zwecke kann empfindliche Tierarten und den Erholungswert von Natur
und Landschaft erheblich stéren. AuRerdem kann die empfindliche Schwimmblatt- und
Unterwasservegetation beschadigt oder sogar zerstért werden. Uberdies kénnen von
schwimmenden Hausern Abfélle, Fakalien, Putzmittel sowie Rickstidnde von Impragnier-
und Holzschutzmitteln in die Gewasser gelangen. Dadurch leidet dann die Wasserqualitét,
und die in den Gewassern lebenden Pflanzen und Tiere werden durch diese negativen
Auswirkungen erheblich beeintrachtigt.

§ 6 Absatz 2 Nummer 3 Anlegen am Ufer

Durch das Anlegen von Wasserfahrzeugen am Ufern in gesperrten Bereichen oder
Rohrichtzonen werden wildlebende Tiere in ihren Nist-, Wohn-, Schlaf- und Zufluchtsstatten
gestoért. DarUber hinaus werden die Vegetation im Rdhricht- und Schwimmblattgirtel und die
Unterwasserpflanzen durch Baden und Befahren zerstort.

§ 6 Absatz 2 Nummer 4 Bodengestalt



Der Boden gehért zu den besonders schutzwirdigen Naturgltern. In ihm sammeln sich
naturvertragliche und schadliche Stoffe. Diese Bodenfunktion ist auch bei der Neubildung
von Grundwasser von Bedeutung. Der Boden ist auflerdem Lebensraum von Organismen
und versorgt den Bewuchs mit Wasser und Nahrstoffen. Das Verbot verhindert, dass in dem
Gebiet Aufschittungen, Abgrabungen, Versiegelungen sowie Nahrstoff- und Sameneintrage
vorgenommen werden, die die Standortbedingungen fir Bewuchs und Tiere verandern. Die
Bodenbeschaffenheit und der Schichtenaufbau sind wertgebende Elemente des Gebiets, so
dass Veranderungen des Bodens unterbleiben missen.

§ 6 Absatz 2 Nummer 5 Flugmodelle

Motorisierte Flugmodelle wie Flugzeuge und Drohnen sind wendig und fihren abrupte, fir
Vogel nicht kalkulierbare Flugmandver aus. Sie nehmen héhere Geschwindigkeiten auf und
verursachen starkeren Larm als nicht motorisierte Flugobjekte wie Drachen oder
Wurftauben. Vogel reagieren auf motorisierte Flugmodelle durch Ausschittung von
Stresshormonen und Erhéhung der Herzfrequenz. Sie werden unruhig, fliehen und geben im
aulersten Fall ihre Brutstatten auf. Vdgel gewdhnen sich anders als bei Flughafen mit
Dauerflugbetrieb nicht an motorisierte Flugmodelle, auch wenn sich der Modellflug auf
Wochenenden oder Nachmittage beschrankt. Vor allem in der Brutzeit stéren Flugmodelle
Vogel erheblich. Die Brutpaare nehmen ab und der Bruterfolg vermindert sich, was sich sehr
nachteilig auf Entwicklung und Zahl der Vogelpopulation auswirkt. Insbesondere fur ,Die
Banke“ als Teil des Vogelschutzgebiets ergibt sich daraus die Notwendigkeit, auf die
Verwendung motorisierter Flugmodelle zu verzichten. Gerade dort briten empfindliche
Vogelarten wie Trauerseeschwalbe und weitere typische Gewasserbriuter. Durch den
Modellflug werden aber auch andere Tiere gestdért und der Naturgenuss von
Erholungssuchenden beeintrachtigt.

Zur Lenkung und Koordinierung der Nutzungen in dem Gebiet ist es daher erforderlich,
geeignete Flachen fiir den Modellflug auszuweisen, wenn dies im oOffentlichen Interesse ist
und die Natura 2000-Schutzgtter nicht oder nur unerheblich beeintrachtigt werden. Dabei
sind auch flugverkehrsrechtliche Bestimmungen wie §§ 16, 16a der Luftverkehrsordnung zu
bericksichtigen.

§ 6 Absatz 2 Nummer 6 Kfz abstellen

Durch dieses Verbot werden der fiir Pflanzen- und Tierwelt sehr schadliche Eintrag von Olen
und Reinigungsmitteln in das Gebiet sowie die mechanische Beeintrachtigung von
Vegetation und Boden, die Bodenverdichtung, verhindert.

§ 6 Absatz 2 Nummer 7 Betreten

Das Betreten abgesperrter Flachen fihrt zu Vegetations- und Trittschaden und
Bodenverdichtungen. Zum Schutz empfindlicher Tierarten, Lebensstatten oder Biotope wie
Roéhrichte und Altholzbestande werden Flachen zeitweilig oder dauerhaft in geeigneter
Weise gesperrt und dem Nutzungsdruck entzogen.

§ 6 Absatz 2 Nummer 8 Fahrrad fahren

Um den Miggelsee gibt es weitverzweigte Radwege, auf denen Fahrrad gefahren werden
kann. Abseits dieser Wege ist das Fahrradfahren jedoch nicht zuldssig, denn es fuhrt zu
einer Schadigung des Bodens und der Vegetation sowie zu Beunruhigungen empfindlicher
Tierarten. Insbesondere das Mountainbiking querfeldein beeintrachtigt die Krautvegetation
erheblich, beunruhigt wildlebende Tiere und verursacht Bodenerosionen. Die behdrdliche
Ausweisung von Flachen fur das Mountainbiking ist auch am Miggelsee mdglich.

§ 6 Absatz 2 Nummer 9 Reiten



Der Miggelsee ist von einem Reitwegenetz umgeben. Auf diesen Wegen ist das Reiten
zuldssig, wenn es von den Berliner Forsten erlaubt wird. Abseits dieser besonderen
Reitwege, auf normalen Wegen oder querfeldein, verursacht das Reiten jedoch erhebliche
Beeintrachtigungen des Bodens und der Krautvegetation und Eintrdge von Nahrstoffen. Die
normalen Wege werden beschadigt und ihre Nutzbarkeit fir Erholungssuchende
eingeschrankt. Kollisionen mit anderen Nutzungen des Gebiets mussen daher durch die
Ausweisung von Reitwegen und die Beschrankung des Reitens auf sie vermieden werden.
Der Begriff ,6ffentlich® umfasst hier und in anderen Verboten der Verordnung nicht nur
Stral’en, die fur den offentlichen Verkehr gewidmet sind, sondern auch solche, die
tatsachlich von einer unbestimmten Vielzahl genutzt werden.

§ 6 Absatz 2 Nummer 10 Zelten

Das Aufstellen von Zelten und anderen Campingunterkiinften und das Abstellen von
Wohnmobilen und Wohnwagen verursachen erhebliche Schaden an Boden und Vegetation
sowie Beunruhigungen empfindlicher Tierarten. AuRerdem koénnen Grund- und
Oberflachenwasser durch Stoffeintrage verunreinigt werden.

Uberdies wird das Landschaftsbild beeintrachtigt und der Naturgenuss anderer
Erholungssuchender eingeschrankt.

§ 6 Absatz 2 Nummer 11 Feuer entfachen

Durch Lager- und Nutzfeuer werden Schaden und Stérungen der Pflanzen- und Tierwelt
verursacht. Bei trockener Witterung kénnen sich Feuer sehr schnell ausbreiten und flhren
dann zu haufig grof¥flachigen Zerstérungen des Bewuchses. Aulerdem werden durch das
Flackern und den Rauch von Feuern am Boden lebende Tiere und Végel aufgescheucht und
vertrieben. Dies wirkt sich bei Vogeln insbesondere in der Brutzeit sehr nachteilig aus.



§ 6 Absatz 2 Nummer 12 Verunreinigung

Die Verunreinigung des Gebietes hat negative Auswirkungen auf alle Naturgiter und den
Naturhaushalt. Sie bewirkt insbesondere eine Schadigung der Tier- und Pflanzenwelt durch
Veranderung ihrer Lebensbedingungen.

§ 6 Absatz 2 Nummer 13 Fremdstoffe einbringen

Durch Grinschnitt und Gartenreste aus den umliegenden Siedlungsbereichen kénnen
Neophyten, d. h. nicht einheimische Pflanzen, in das Gebiet eingetragen werden, die mit
einheimischen Pflanzen konkurrieren und diese verdrangen. Das hat nachteilige
Auswirkungen auf die Pflanzenwelt und auf die Tierwelt durch die Veradnderung ihres
Nahrungsspektrums. Eine unerwiinschte Veranderung des Artenspektrums durch andere
Standortbedingungen ergibt sich auch aus dem Eintrag von Nahr- und Schadstoffen in
Gewasser und Feuchtbiotope, vor allem wenn diese grundsatzlich nahrstoffarm oder
gegenuber chemischen Veranderungen besonders empfindlich sind. Abfélle stdren
aullerdem Landschaftsbild, Naturgenuss und Erholungswert.

§ 6 Absatz 2 Nummer 14 Natur storen

Wie motorgetriebene Flugmodelle scheuchen auch mehr als nur unerhebliche andere
akustische oder optische Einwirkungen auf das Gebiet die am Boden lebenden Tiere und
Vogel auf und verursachen panische Reaktionen, Fluchtverhalten und physische
Schadigungen durch Kollision und Absturz. Diese sollen durch das Stdrverbot verhindert
werden. Unter das Verbot fallen auch laute Schnellboote und Jetskis.

§ 6 Absatz 2 Nummer 15 Bauliche Anlagen

Bauliche Anlagen sind mit Eingriffen in Boden und Bewuchs verbunden, und von ihren
Nutzungen koénnen Beeintrachtigungen fur das Gebiet ausgehen. Sie sind aullerdem
Fremdkoérper in Natur und Landschaft. Am Muggelsee gibt es einige bebaute Flachen fur die
Pflege und Bewirtschaftung des Waldes und die Erholung (Gaststatten, Bootshauser, Stege
und Sportanlagen). Hinzu kommen bestandsgeschitzte Altnutzungen. In den letzten
Jahrzehnten wurden an den Ufern des Muiggelsees aber auch Kleingarten-, Reit- und
Sportanlagen sowie Bootsstege neu- und ausgebaut. Dies flhrte zu einer Zersiedelung der
Landschaft. AuRerdem werden 6kologische Landschaftszusammenhange sowie Ruhe und
Erholung der Bevolkerung beeintrachtigt. Das Verbot der Errichtung, Erweiterung und
Nutzungsanderung baulicher Anlagen, die die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung
einer Zersiedelung der Landschaft beflirchten lassen, ist flir das Gebiet daher unerlasslich.
Dabei hat das Verbot der Nutzungsadnderung besondere Bedeutung. Kleine bauliche
Anlagen von untergeordneter Bedeutung beeintrachtigen demgegentiber das Gebiet nicht,
so dass ein generelles Bauverbot im Landschaftsschutzgebiet unverhaltnismafig ware.

§ 6 Absatz 2 Nummer 16 Verkaufsstande

Gewerbliche Nutzungen des Gebiets durch ortsgebundene oder mobile Verkaufsstande
gehen Uber den Gemeingebrauch der Strallen und Wege hinaus. Sie verursachen Larm,
Abfalle, Trittschaden an Boden und Bewuchs und Beunruhigungen der Tierwelt. Dadurch
werden Natur und Erholung erheblich gestort. AuRerhalb des Gebiets gibt es ausreichend
Moglichkeiten zum Erwerb von Freizeitgutern fur die Unterhaltung und Verkdstigung. Im
Ubrigen kann das Erforderliche mitgebracht werden.

§ 6 Absatz 2 Nummer 17 Pflanzen

Das Einbringen von nicht heimischen oder nicht standortgerechten Pflanzen und
Pflanzenteilen, insbesondere von Neobiota, flhrt zu ihrer unkontrollierten Verbreitung, zur
Verdrangung heimischer Pflanzen und zu Gefahrdung schutzwirdiger Biotope. Die zulassige



gartnerische Nutzung von Grundstiicken fallt nicht unter das Verbot. Dabei sind aber die
Ziele der Pflege und Entwicklung nach § 4 Absatz 1 zu berlcksichtigen.

§ 6 Absatz 2 Nummer 18 Baumhdhlen

Die fir das Vogelschutzgebiet charakteristischen und gemeldeten Vogel Eisvogel und
Schwarzspecht briten in Baumhohlen oder Hohlrdumen und nutzen diese Uber mehrere
Jahre. Daher ist ein ununterbrochener Schutz dieser Brutstatten erforderlich. Baumbriter
sind nicht besonders stérungsempfindlich, so dass ein Umgebungsschutz demgegenlber
nicht erforderlich ist. Andere Baumteile wie Aste ohne Hohlen kdénnen daher beseitigt
werden. Der Schwarzspecht und andere hohlenbritende Vogelarten bevorzugen Alt- und
Totholz. In diese Holzbestande kdnnen Malinahmen der Forstwirtschaft eingreifen. Die zur
Fortpflanzung und Uberwinterung der Héhlenbriiter erforderlichen Bestande werden dadurch
reduziert, was nachteilige Folgen fur Erhaltung und Verbesserung der Populationsdichte hat.
Ein Ausweichen ist den betroffenen Vogeln nur schwer mdglich, weil im Wirtschaftswald Alt-
und Totholzbestande nur begrenzt vorhanden sind.

Auch in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannte Fledermause gehdéren zu den
charakteristischen Tierarten des Gebietes. Unter ihnen Braunes Langohr, GroRer
Abendsegler, Fransenfledermaus, Rauhhautfledermaus und Wasserfledermaus. Fir sie wie
fur Vogel missen Alt- und Totholz unverandert erhalten bleiben, denn diese Bestande
dienen den Fledermausen als Sommer- und Winterquartiere.

das Vogelschutzgebiet gemeldete oder wertgebende Wasservogel und andere Vogel, die
ihre Nahrungsgrundlage sind (so Enten und Haubentaucher fur den Seeadler).

§ 6 Absatz 2 Nummer 19 aussetzen, frei laufenlassen

Ausgesetzte oder frei laufende Haus- oder Nutztiere verstarken die durch andere
Freizeitaktivitaten verursachten Beunruhigungen wild lebender Tiere, die am Muggelsee nur
noch Uber wenige Rickzugsgebiete verfugen und haufig Stresssituationen ausgesetzt sind.
Sie werden in ihren Wohn-, Schlaf- und Zufluchtsstatten aufgescheucht und vertrieben.
Aulerdem werden die Brutmdglichkeiten und Nester von Vogeln beschadigt oder zerstort.
Freilaufende Katzen aus den angrenzenden Siedlungsbereichen jagen Uberdies Vogel,
Blindschleichen und Eidechsen, was zum Erléschen der Population fihren kann. Das
Aussetzen von Tieren kann das 6kologische Gleichgewicht storen.

§ 6 Absatz 2 Nummer 20 Hunde

Unangeleint umherlaufende Hunde beeintrachtigen verschiedene Naturglter. Sie wihlen
Bdden auf, graben Baumwurzeln und Ufersicherungen frei und beschadigen den Bewuchs.
Vor allem aber storen frei laufende Hunde wildlebende Tiere in ihren Wohn-, Schlaf- und
Zufluchtsstatten. Sie hetzen und erbeuten wildlebende Tiere und zerstéren die
Brutmoglichkeiten und Nester von Végeln. SchlieBlich kénnen frei umher laufende und
badende Hunde andere Erholungssuchende beldstigen und gefahrden. Um die Naturglter
zu schitzen und Nutzungskonflikte zu vermeiden kénnen Bereiche véllig fir Hunde gesperrt
werden. Uberall sind Hunde an kurzer Leine zu fiihren, deren Lange sich nach dem Gesetz
Uber das Halten und Fihren von Hunden in Berlin vom 29. September 2004 (GVBI. S. 424)
in der jeweiligen Fassung richtet. Im ganzen Gebiet sind die anderen Verbote dieser
Verordnung uneingeschrankt zu beachten und Halter oder Fihrer fur ihre Hunde voll
verantwortlich.

§ 6 Absatz 2 Nummer 21 wild lebende Tiere stéren

Dieses Verbot bezieht sich anders als § 44 BNatSchG nicht nur auf besonders geschitzte,
sondern auf alle wild lebenden Tiere, weil auch ihre Lebensgemeinschaften geschiitzt
werden. Durch die verbotenen Handlungen kénnen Populationen empfindlich gestért werden
oder sogar erléschen. AuRerdem sinkt ihre Dichte. Von dem Verbot erfasst sind jedoch keine



Jagdhandlungen, sondern nur laienhafte, nicht fachmannische Nutzungen des geschitzten
Gebiets. Die ordnungsgemalle Jagdausibung nach den Regeln des Jagdrechts bleibt von
dem Verbot, wild lebende Tiere zu tdéten, unberthrt.

§ 6 Absatz 2 Nummer 22 Bleimunition

Ein Verbot bleihaltiger Munition ist unerlasslich, um Vergiftungen von Greifvogeln und
anderen Aasfressern sowie von Boden und Gewassern zu vermeiden. Geschosse aus Blei
Lpilzen in den gejagten Tieren auf, wodurch sich Bleipartikel in ihnen verteilen. Diese bleiben
in der Landschaft, wenn die Tiere nicht gefunden werden und an einem anderen Ort
verenden, oder nur ihre verwertbaren Teile mitgenommen und der Rest liegen gelassen wird.
Nicht gefundene Tiere und Aufbruch werden von Aasfressern wie Fuchs, Kolkrabe und
Seeadler verwertet. Untersuchungen haben gezeigt, dass bleihaltige Wildreste insbesondere
fur Seeadler lebensgefahrlich sind und Bleivergiftungen oft ihren Tod verursachen.

§ 6 Absatz 2 Nummer 23 Horst- und Nestschutz

Dieses Verbot verleiht der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie Wirksamkeit durch den
Schutz der Horst- und Neststandorte besonders stérungsempfindlicher Greifvogel wie,
Seeadler, Fischadler, Habicht und Wespenbussard. Sie sind fir das Vogelschutzgebiet
gemeldet oder charakteristisch. Das Verbot folgt auch aus dem Schutzzweck gemaR § 3
Absatz 1 Nr. 1 und konkretisiert die Schutzbestimmungen des besonderen Artenschutzes
nach § 44 BNatSchG. Horstschutzzonen sind in einigen Bundeslandern wie Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in ihren
Naturschutzgesetzen in Verbindung mit § 54 Absatz 7 und 10 BNatSchG verankert und
bewahrtes Instrument zum Schutz stérungsempfindlicher Brutvogel. Sie sind Uberdies in
Schutzgebietsverordnungen oder anderen Regelungen, etwa zur Waldbewirtschaftung,
enthalten. Weil das Verbot der Beeintrachtigung von Horst- und Neststandorten schon durch
die Ansiedlung eines Brutvogels aktiviert wird und seine Wirkung entfaltet, ist kein
besonderer Unterlassungsbescheid der zustéandigen Behdrde erforderlich. Das erhoht die
Wirksamkeit des Schutzes.

Das Verbot gilt flr die Storung am Brutplatz in dem jeweils relevanten Zeitraum der Brut und
Aufzucht der Jungvogel. Erfasst ist auch der Ruheraum, dessen GroRe von der
stérungsempfindlichen Art abhangt. Greifvogel abhangiger Zeitraum und Umkreis begrenzen
den Horst- und Nestschutz auf das erforderliche Mindestmal3.

§ 6 Absatz 2 Nummer 24 Jagd auf Vogel

Die Jagd auf Vogel muss am Muiggelsee aus mehreren Griunden verhindert werden.
Zunachst wird in die Rickzugsraume der bejagten Vogel eingedrungen, die auch von
anderen Wasservogeln genutzt werden. lhr Schutz ist Zweck des Vogelschutz- und des
FFH-Gebietes. Neben der Beunruhigung kann es bei der Jagd auch zu Verwechselungen
kommen, so dass nicht nur jagdbare, sondern auch geschutzte Vogel erlegt werden.
Uberdies gehoren die jagdbaren Végel vor allem im Winter zur Nahrung anderer Végel wie
dem Seeadler. Diese Nahrungskette wirde die Vogeljagd stéren. Die sehr mobilen Voégel
haben ihre Lebensraume nicht nur in dem gemeldeten Vogelschutzgebiet. Vielmehr
erstrecken sich ihre Flugwege, Nahrungsgebiete und Ruhestatten dartiber hinaus. Daher ist
ein wirksamer Schutz der Végel nur moglich, wenn sie auch auf den angrenzenden Flachen
im Landschaftsschutzgebiet nicht bejagt werden. Das ganzjahrige Verbot der Jagd auf alle
Voégel ist daher zur Umsetzung von Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 7 Absatz 4 der
Vogelschutzrichtlinie und Artikel 6 Absatz 2 der FFH-Richtlinie unbedingt erforderlich.

§ 6 Absatz 4 (Naturschutzgebiet)

Die Einzelverbote des § 6 Absatz 4 fiir das Naturschutzgebiet werden wie folgt begriindet:



Bei dem Naturgut Wasser verweist § 6 Absatz 4 Nr. 1 zunachst auf die Verbote des § 6
Absatz 2 Nummer 1 (Wasserhaushalt) und 2 (Hausboote). Diese Verbote gelten auch im
Naturschutzgebiet und auf ihre Begrindungen wird Bezug genommen.

§ 6 Absatz 2 Nummer 2 Gewassergestalt

Hier wird auf die Begrindung zu § 6 Absatz 2 Nummer 1 (Wasserhaushalt) Bezug
genommen, die fir Veranderungen der Gewassergestalt entsprechend gilt.

§ 6 Absatz 4 Nummer 3 Anlegen an Ufern
Hier wird auf die Begriindung zu § 6 Absatz 2 Nummer 3 Bezug genommen.

§ 6 Absatz 4 Nummer 4 Aufenthalt, Angeln

Dieses Verbot schutzt die Tier- und Pflanzenwelt der Gewasser. Durch das Baden,
Schwimmen, Sporttauchen und Angeln in den eisfreien Gewassern werden Wasservogel
und Amphibien in ihren Lebensrdumen beunruhigt und aufgeschreckt. Darlber hinaus
werden der Roéhricht- und Schwimmblattglrtel sowie die Ufer- und Unterwasservegetation
beschadigt oder zerstort. Das Verbot gilt auch fir Hunde in den Gewassern. Wie Menschen
stéren sie wild lebende Tiere, insbesondere Wasservogel, und beeintrachtigen wertvolle
Flachwasserbereiche durch Tritt, Verwirbelung und Stoffeintrag.

Es ist richtig, dass manche Vdégel sich an belebte Situationen anpassen und sich nicht

gestort fuhlen. Ein Beispiel ist der neben einer Dampferanlegestelle britende Hockerschwan.

Dabei haben diese Vogel sich die gleichmaRig belebten Standorte als Brutplatz gezielt

ausgewahlt. Evil. dient die Anwesenheit des Menschen dort auch dem Schutz vor

Fressfeinden.

Anders ist es jedoch bei Anglern, die Uberraschend und ohne Gewdhnungseffekte am Ufer

oder sogar in der Ufervegetation auftauchen, ihr Angelutensil auspacken und dann

stundenlang am selben Ort verbleiben. Dies fuhrt in der Regel zum Verlassen des von einem

Vogel bebriteten Nestes und dadurch zum Auskihlen der Eier oder zum Plindern des

Geleges z.B. durch Krahen. Diese Angler entsprechen fir die Végel im Verhalten ,Mensch

auf der Jagd” also eher eine Gefahr.

Das Artenschutzrecht ist, wie anderes Umweltrecht, ,vorsorgend®. Es soll alles zum Schutz

getan werden, um Schaden zu vermeiden. Es bedarf nicht erst des Nachweises einer

Tatsachlichen Stérung und eines wissenschaftlichen Einzelfallbelegs.

Diese Aspekte sind aber nicht die einzigen Grinde zur Regelung des Angelns in der

LSG/NSG-VO:

- Das Angeln vom Ufer ist dort erlaubt, wo es keinen gesperrten Bereich gibt. Auch im
NSG. Das heildt, eine Sperrung z.B. durch Zaunung und Schild erfolgt auf Grund von
bestehenden Zielkonflikten im Vollzug der VO, nicht durch die VO selbst. Sowohl im LSG
als auch im NSG ist am Miggelsee das Angeln nicht vollstandig verboten, sondern die
VO ist nur die Rechtsgrundlage fir erforderliche Vollzugsmaflnahmen. Insbesondere wird
dies grofRere Rohrichtbestande betreffen. Dort ist schon jetzt das Betreten nach § 31
Absatzen 1 und 2 BerINatSchG verboten. Angeln vom Land bzw. Ufer ohne Betreten geht
nicht. Das Sperren von Flachen im NSG wiirde unabhangig von dem Grund des Betretens
alle Nutzungen betreffen und Hunde sind immer an der Leine zu flhren.

- Durch das Betreten des Rohrichts und der Ufervegetation nehmen Ro&hricht und
Vegetation selbst Schaden durch Vertritt. Es entstehen Schneisen, und die
trittempfindlichen Ro6hrichtrhizome und auch die krautigen Begleitpflanzen werden
zerstort. Folge der allmahlichen Zerstérung durch wiederholtes Betreten sind die
Auflésung der Bestande und das Absterben der Rohrichte. Damit sind diese nicht mehr
als Brutplatz und Lebensstatte geeignet.

- Angeln ist haufig mit weiteren Verhaltensweisen, die ebenfalls storen bzw. zerstorend
wirken, verbunden (Mullablagerungen, Errichten von Zeltunterstanden).



- Am Miggelsee deckt sich in weiten Teilen (Std- und Ostufer) die NSG-Flache mit der
Fassungszone der Brunnengalerien (Wasserschutzgebiet), in denen ein Betretungsverbot
besteht (GWSchutz-VO Friedrichshagen § 12 Nr. 3, das Betreten durch Unbefugte
aulerhalb von angelegten Spazierwegen).

- Das Betreten der Roéhrichtzonen ist auch nach dem Berliner Fischereigesetz verboten,
weil diese fur die Laichzonen der Fische zu erhalten sind. Gemal § 17 Absatz 2 kann die
Obere Fischereibehdrde im Einzelfall das Betreten von Uferflachen und Anlagen in und an
Gewassern einschranken oder verbieten, soweit dies im oOffentlichen Interesse zum
Schutz der Anlagen oder zur Abwehr von Gefahren oder aus Naturschutzgrinden
erforderlich ist. Zum besonderen Schutz des Rohrichts ist das Betreten des
Roéhrichtbestandes grundsatzlich verboten.

- Im Ubrigen wird das Angeln von verniinftigen Anglern, die den Grundsatz Ruicksicht auf
Natur und Okologie befolgen (Grundsatz im Fischereirecht und fiir die Anglerpriifung), am
Muggelsee lediglich von den Bootsanlegern, befestigten Ufern oder Badestellen
(aulerhalb der Badesaison) sowie vom Boot und Eis ausgeiibt. Das Eisangeln ist nach
der VO zulassig, weil es eine Tradition hat und nicht zu Stérungen fuhrt. Die wenigen
unvernunftigen Angler, die Réhrichte oder gesperrte Bereiche nutzen, mussen durch die
Méglichkeiten des Ordnungsrechts eingeschrankt werden.

§ 6 Absatz 4 Nummer 5 Anlagen in oder an Gewassern

Eine noch intensivere Nutzung der Gewasser und Ufer des Gebiets durch neue
Anlegestellen, Stege, Wassersportanlagen und andere Anlagen in oder an Gewassern muss
verhindert werden, um naturnahe Uferzonen, Verlandungsbereiche und unzerschnittene
GroRlebensraume zu erhalten. Hierbei gilt es vor allem, den Lebensraumtyp 3150, natlrliche
eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition, zu
sichern. Fir die Trinkwasserversorgung, Gewasserunterhaltung, Besucherlenkung und
andere Malinahmen sind die Freistellungsklauseln in § 8 Absatz 1 Nummer 1 - 4 zu
beachten.

Fur das Naturgut Boden verweist § 6 Absatz 4 Nummer 1 auf das Verbot des § 6 Absatz 2
Nummer 4 (Bodengestalt), das auch im Naturschutzgebiet gilt und auf dessen Begriindung
Bezug genommen wird.

§ 6 Absatz 4 Nummer 6 Flugmodelle

Dieses Verbot gilt in dem Naturschutzgebiet uneingeschrankt, das heifl3t eine Freigabe von
Flachen fur den Modellflug ist nicht méglich. Denn in dem Naturschutzgebiet Uberwiegt der
Schutz der am Boden lebenden Tiere und der Vogel das Interesse am Modellflug ganz
erheblich und lasst keine Ausnahmen oder Befreiungen zu.

§ 6 Absatz 4 Nummer 7 Feuerwerk

Das Verbot, ganzjahrig in dem Gebiet Feuerwerk abzubrennen, bezweckt den Schutz der
Végel und Fledermause. Vogel kdnnen vor allem in der Brutzeit durch Feuerwerke erheblich
gestort werden, wenn die Altvogel vertrieben werden und die Brut verloren geht. Das ganze
Jahr Uber werden Vogel durch Feuerwerke geschadigt, wenn sie nachts von ihren
Schlafplatzen aufgescheucht werden, Auffliegen, die Orientierung verlieren und bei
Landungen in der Dunkelheit verunfallen.

Auch fir Fledermause sind Feuerwerke sehr gefahrlich, denn ihr empfindliches Gehor wird
durch den Schalldruck verletzt. Das kommt einer Tétung gleich, da die Fledermause zur
Orientierung und Nahrungssuche auf ihr Gehér angewiesen sind. Auferdem kdnnen
Feuerwerksplitter Fledermause téten.

Allgemein kommt die Gefahr der Ausbreitung von Feuer hinzu.

Fur das Naturgut Land verweist § 6 Absatz 4 Nummer 1 auf die Verbote des § 6 Absatz 2
Nummer 6 (KfZ abstellen), 9 (Reiten), 10 (Zelten), 12 (Verunreinigen), 13 (Fremdstoffe



einbringen), 14 (Natur stéren) und 16 (Verkaufsstande). Sie gelten auch im
Naturschutzgebiet und auf ihre Begriindungen wird Bezug genommen.

§ 6 Absatz 4 Nummer 8 Betreten

Hier wird zunachst auf die Begrindung des § 6 Absatz 2 Nummer 7 verwiesen. Im
Naturschutzgebiet kénnen dariber hinaus Flachen, deren Tiere oder Pflanzen besonders
anfallig fir Beunruhigungen, Trittschaden oder andere nachteilige Einwirkungen sind, zur
Besucherlenkung  abgesperrt werden. Dies kann auch fir Pflege- und
Entwicklungsmalinahmen erforderlich werden.

§ 6 Absatz 4 Nummer 9 Fahrradfahren

Auf die Begrindung des § 6 Absatz 2 Nummer 8 wird verwiesen. Das Befahren des
Gebietes mit Fahrradern abseits der vorhandenen Stralen und Wege fuhrt zu Boden- und
Bewuchsschaden. Daneben drohen Beunruhigungen der Tierwelt, insbesondere der Vogel.

§ 6 Absatz 4 Nummer 10 Feuer

Auf die Begrindung des § 6 Absatz 2 Nummer 11 wird verwiesen. Im Naturschutzgebiet
kénnen jedoch keine Feuerstellen ausgewiesen werden.

§ 6 Absatz 4 Nummer 11 Bauliche Anlagen

Bei diesem Verbot wird auf die Begriindung des § 6 Absatz 2 Nummer 15 verwiesen. Die
Einschrankung auf bauliche Anlagen, die die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung
einer Zersiedelung der Landschaft befurchten lassen, ist im Naturschutzgebiet nicht
erforderlich und wegen dessen hoher Schutzwirdigkeit und Schutzbedurftigkeit ein
generelles Bauverbot verhaltnismafig.

§ 6 Absatz 4 Nummer 12 Veranstaltungen

Durch Veranstaltungen zu Land und zu Wasser werden Larm, Fahr- oder Trittschaden an
der Vegetation und am Boden, Larm und Beunruhigungen der Tierwelt verursacht. Daher
missen sie auf den besonders schutzwirdigen und schutzbedurftigen Flachen des
Naturschutzgebietes unterbleiben. Daflir stehen ausreichend viele andere Flachen offen. Bei
der Durchfuhrung von Filmarbeiten handelt es sich um eine unter den Veranstaltungsbegriff
subsumierbare Tatigkeit, soweit sie nicht von einer Spezialvorschrift der Verordnung, zum
Beispiel §§ 7 Absatz 2 Nummer 4, 8 Absatz 2 Nummer 4, erfasst wird.

§ 6 Absatz 4 Nummer 13 Leitungen

Die Neuanlage von Leitungstrassen fuhrt zu erheblichen Eingriffen in den Boden und die
Lebensraume von Pflanzen und Tieren. Da Leitungen nicht unter die Bauordnung von Berlin
fallen, bedarf es zusatzlich zu § 6 Absatz 4 Nummer 11 eines gesonderten Verbotes.

§ 6 Absatz 4 Nummer 14 Tafeln

Tafeln, Anschlage und ahnliche Gegenstande sind Fremdkérper in der Natur und stdren
ihren Eindruck und Genuss.

Fur das Naturgut Bewuchs verweist § 6 Absatz 4 Nummer 1 auf das Verbot des § 6 Absatz 2
Nummer 18 (Baumhohlen), das auch im Naturschutzgebiet gilt und auf dessen Begriindung
Bezug genommen wird.

§ 6 Absatz 4 Nummer 15 Pflanzen



Fur das Einbringen von Pflanzen oder Teilen von ihnen wird auf die Begriindung des § 6
Absatz 2 Nummer 17 verwiesen, die Ubrigen Tatbestande sind in einem Naturschutzgebiet
selbsterklarend.

Fur Haus- und Nutztiere verweist § 6 Absatz 4 Nummer 1 auf die Verbote des § 6 Absatz 2
Nummer 19 (Tiere aussetzen und laufenlassen), und Nummer 20 (Hunde), die auch im
Naturschutzgebiet gelten und auf deren Begrindungen Bezug genommen wird. In
Naturschutzgebieten kdnnen keine Hundeauslaufgebiete ausgewiesen werden.

Fir wild lebende Tiere verweist § 6 Absatz 4 Nummer 1 auf die Verbote des § 6 Absatz 2
Nummer 21 (Wild lebende Tiere stéren) und Nummer 22 (Bleimunition), die auch im
Naturschutzgebiet gelten und auf deren Begrindungen Bezug genommen wird.

§ 6 Absatz 4 Nummer 16 Jagd

Um Missverstandnissen hinsichtlich des Geltungsbereichs des Verbots gemal § 6 Absatz 2
Nummer 22 in Bezug auf die Jagdausibung vorzubeugen, wird der zulassige Rahmen fir
die Jagd ausdrucklich in dem Verbot gemaf § 6 Absatz 4 Nummer 16 benannt. Die Jagd ist
nach § 23 des Landesjagdgesetzes in Naturschutzgebieten nur zuldssig, soweit dies zur
Durchsetzung des Schutzzweckes erforderlich ist. Das Verbot gilt auch fir die Jagd auf
Vaégel.

Fur die Vogel verweist § 6 Absatz 4 Nummer 1 auf das Verbot des § 6 Absatz 2 Nummer 23
(Horst- und Nestschutz), das auch im Naturschutzgebiet gilt und auf dessen Begriindung
Bezug genommen wird.

§ 7 Genehmigungsbedurftige Handlungen

§ 21 Absatz 1 Berliner Naturschutzgesetz ermachtigt den Verordnungsgeber, bestimmte
Handlungen im Landschaftsschutzgebiet und im Naturschutzgebiet von einer Genehmigung
abhangig zu machen. Das gilt fir Handlungen, die grundsatzlich verboten sind, aber im
Einzelfall die Schutzzwecke der Gebiete nicht beeintrachtigen. Diese Voraussetzung erfiillen
die Handlungen bzw. Nutzungen in § 7.

Genehmigungsbehérde ist grundsatzlich die ortlich zustandige untere Behdrde flr
Naturschutz und Landschaftspflege, wenn in § 7 Absatz 3 der Verordnung nichts anderes
bestimmt ist.

Bei der Durchfihrung von Filmarbeiten handelt es sich um eine unter den
Veranstaltungsbegriff im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 3 subsumierbare Tatigkeit, soweit
sie nicht von einer Spezialvorschrift der Verordnung, zum Beispiel § 8 Absatz 2 Nummer 4,
erfasst wird.

§ 8 Zulassige Handlungen

Diese Vorschrift [8sst in Absatz 1 und 2 Handlungen bzw. Nutzungen zu, die den Gebieten
zu Gute kommen und Dienststellen nicht bei ihren Aufgaben behindern.

§ 8 Absatz 1 Nummer 1 stellt sicher, dass die Grundwassergewinnung zur 6ffentlichen
Trinkwasserversorgung erfolgen kann. Offentlich-rechtliche Vorschriften dirfen jedoch nicht
entgegenstehen, insbesondere muss die Trinkwassergewinnung naturvertraglich erfolgen.
Die gemall § 8 Absatz 1 Nummer 2 zulassigen Reparaturarbeiten umfassen auch das
Befahren mit Fahrzeugen im Rahmen von notwendigen Arbeiten an der Ver- und
Entsorgung.

Bei den gemal § 8 Absatz 1 Nummer 4 zulassigen Malinahmen der Pflege und Entwicklung
gibt es im Landschaftsschutzgebiet keine Abstimmungspflicht fir Behorden, solange die
Malnahme durch § 4 abgedeckt ist.



Zum bestimmungsgemalen Befahren der Bundeswasserstralte Miiggelsee im Sinne des § 7
Absatz 1 Nummer 8 gehdrt auch der individuelle wind- und muskelkraftbetriebene
Freizeitsport durch Segelboote, Ruderboote, Kanus, Surfbretter und andere wind- oder
muskelkraftbetriebene Wasserfahrzeuge. Daran sollte aus Sicht der Wassersportler auf dem
Miggelsee auch dann festgehalten werden, wenn aus der Bundeswasserstralle Miiggelsee
eine Landeswasserstralie wird.

§ 8 Absatz 5 stellt klar, dass bei zulassigen Handlungen das Vermeidungsgebot geman § 2
Absatz 1 des BNatSchG und die Schutzzwecke beachtet werden. Die zulassigen
Handlungen mussen gemal § 67 BNatSchG erforderlich sein, und bei ihnen muss ein
mdglichst schonender Umgang mit Natur und Landschaft sichergestellt sein.

Die in § 8 Absatz 3 dieser Verordnung freigestellten Formen des Wassersports im
Landschaftsschutzgebiet mit den Ublichen Segelbewegungen ohne Mull, Stoffeintrage in das
Gewasser und unubliche Gerdusche einschlieBlich der von Vereinen der Berliner
Wassersportverbande organisierten und durchgefiihrten Regatten und Wettkdmpfe erflllen
grundsatzlich das Rulcksichtnahmegebot gemal § 8 Absatz 5 dieser Verordnung. Die
Einzelheiten der Durchfihrung von Regatten und Wettkampfen, insbesondere Strecken und
Zeiten, werden zwischen der obersten Naturschutzbehérde und der Berliner
Wassersportkommission abgestimmt und in einer freiwilligen Vereinbarung niedergelegt. Die
Wassersportverbande wirken bei ihren angeschlossenen Vereinen auf eine Beachtung
dieser Vereinbarung hin.

Nach § 8 Absatz 6 dlrfen private Rechte Dritter wie Dienstbarkeiten und Wegerechte durch
eine in den Gebieten o6ffentlich-rechtlich zulassige Handlung nicht beeintrachtigt werden und
mussen beachtet werden.

§ 9 Unberihrtheit anderer Vorschriften

Diese Vorschrift verweist auf die bei Natura 2000-Gebieten zwingend einzuhaltenden
Regelungen des BNatSchG und des NatSchG Bin. zur Vertraglichkeitsprifung. Es wird
klargestellt, dass diese Regelungen zu beachten sind, obwohl durch § 8 bestimmte
Handlungen bzw. Nutzungen von den Verboten der Verordnung freigestellt sind. Auch
weitere gesetzliche Verbote gelten als hdherrangiges Recht unmittelbar und missen daher
in der Verordnung nicht wiederholt werden.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

Zur Beachtung und Durchsetzung der in der Verordnung statuierten Verbote missen
Verstdlie gegen sie mit einem Buligeld belegt werden kdnnen.

§ 11 Verfahrens- und Formfehler

Diese Regelung beruht auf § 27 Absatz 7 des Berliner Naturschutzgesetzes.

Zu Artikel 2

Da Teilbereiche des bereits festgesetzten Landschaftsschutzgebietes ,Miggelspree® in das
neue Landschafts- und Naturschutzgebiet (vgl. Artikel 1) integriert werden, werden Text und
Karten des Landschaftsschutzgebietes ,Miiggelspree“ im Artikel 2 neu gefasst.

Zu Artikel 3

Teilbereiche des bereits 1995 festgesetzten bestehenden Landschaftsschutzgebietes Neue
Wiesen im Westen des Miggelsees werden in das neue Naturschutzgebiet Miggelsee
integriert.



Daher werden der Text der Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet Neue Wiesen vom
3.4.1995 und die Karte des Landschaftsschutzgebietes Neue Wiesen in Artikel 3 neu
gefasst.

Zu Artikel 4

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Rechtsverordnung.

B. Rechtsgrundlage:
§§ 22 Absatz 1 und 2, 23, 26, 32 Absatz 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vom
29.7.2009 sowie § 21 Absatz 1 des Berliner Naturschutzgesetzes vom 29.5.2013.

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:
Keine

D. Gesamtkosten:
Die Kosten sind derzeit nicht quantifizierbar.

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:
Mit dem Gebiet werden auch der Schutz und die Entwicklung des landeribergreifenden
Biotopverbundes gestarkt.

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben

Die Kosten fir die Pflege des Schutzgebietes und den Vollzug der Verordnung sind
Uber die dem Bezirk zugewiesenen Haushaltsmittel zu decken.
Durch die Unterschutzstellung entstehen keine zusatzlichen Kosten.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen

Die Kosten fir die Pflege des Schutzgebietes und den Vollzug der Verordnung sind
Uber die dem Bezirk zugewiesenen Haushaltsmittel zu decken.
Durch die Unterschutzstellung entstehen keine zusatzlichen Kosten.

G. Auswirkungen auf die Umwelt:
Positiv, weil wichtige Lebensraume fir gefahrdete und europarechtlich geschitzte Tier-
und Pflanzenarten und ein wertvoller Landschaftsraum mit Bedeutung flr den
landeribergreifenden Biotopverbund geschitzt werden.

Berlin, den 3. Juli 2017

Glnther
Senatorin fir Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz



|. Gegeniberstellung der Verordnungstexte

Anlage zur Vorlage an
das Abgeordnetenhaus

Die Anderungen des Textes der Verordnung zum Schutz der Landschaft der Miiggelspree im

Bezirk Képenick von Berlin stellen sich wie folgt dar:

Alte Fassung

Neu Fassung

§ 1- Erklarung zum Schutzgebiet

Das in § 2 bezeichnete Gebiet wird zum Land-
schaftsschutzgebiet mit der Bezeichnung ,Land-
schaftsschutzgebiet Mlggelspree” erklart.

§ 2 - Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet liegt im Bezirk
Treptow-Kdpenick von Berlin, in den Ortsteilen
Muggelheim, Képenick und Rahnsdorf. Es
umfasst das Gewasser ,Die Banke", die
unbebauten Bereiche der Insel Entenwall und der
Halbinsel Muggelhort, die Waldflachen ndrdlich
der Siedlung Miggelheim, den Bauersee mit dem
ihn umgebenden Erlenbruchwald sowie die
Freikavelwiesen.

(2) Das in Absatz 1 genannte Gebiet ist in einer
Karte im Mal3stab 1 : 5 000 eingetragen. Diese
Karte ist Bestandteil der Rechtsverordnung. Die
Flachen des Landschaftsschutzgebietes sind mit
gruner Farbe gekennzeichnet. Die Flachen, die
bis zum

[Datum der Verkiindung der Verordnung MSN]
zum Landschaftsschutzgebiet gehérten, sind
nachrichtlich mit roter Farbe gekennzeichnet.

(3) Die Karte ist zur kostenfreien Ansicht beim
Landesarchiv Berlin niedergelegt. Eine Ausferti-
gung der Karte kann bei der obersten und bei der
ortlich zustandigen unteren Behoérde flr Natur-
schutz und Landespflege kostenfrei

angesehen werden.

§ 2 - Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet liegt im
Bezirk Treptow-Kopenick von Berlin, in
den Ortsteilen Miggelheim, Képenick
und Rahnsdorf. Es umfasst weite
Bereiche des Gewassers ,Die Banke",
die unbebauten Bereiche der Halbinsel
Muggelhort, die Waldflachen nérdlich der
Siedlung Miggelheim, den Bauersee mit
dem ihn umgebenden Erlenbruchwald
sowie die Freikavelwiesen.

(2) Das in Absatz 1 genannte Gebiet ist
in einer Karte im Malstab 1 : 5 000
eingetragen. Diese Karte ist Bestandteil
der Rechtsverordnung. Die Flachen des
Landschaftsschutzgebietes sind mit
gruner Farbe gekennzeichnet. Die
Flache, die bis zum

[Datum der Verkindung der Verordnung
MS]

zum Landschaftsschutzgebiet gehérte,
ist nachrichtlich mit roter Farbe
gekennzeichnet.

§ 3 - Schutzzweck

Das in § 2 bezeichnete Gebiet wird geschitzt, um

1. die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts der
FluRtalniederung im Bereich der Miiggelspree
mit ihren GroRseggenrieden, Feuchtwiesen,
Erlenbriichen und Auwaldresten, den
Bauersee, Neben- und Altarmen sowie dem




Mindungsdelta und seinen Inseln am Gro3en
Miggelsee als Lebensraume geschutzter Tier-
und Pflanzenarten,

2. das Landschaftsbild des Spreetals mit seinen
vielgestaltigen Gewasserformen und seiner
naturnahen Vegetation sowie

3. das Gebiet wegen seiner besonderen
Bedeutung fur die Erholung

zu erhalten.

§ 4 — Pflege und Entwicklung

(1) Die értlich zustandige untere Behdrde fiir
Naturschutz und Landschaftspflege erstellt einen
Pflege- und Entwicklungsplan. Dieser hat insbe-
sondere die Zielsetzungen des Landeswaldge-
setzes zu berucksichtigen und ist mit anderen
Behorden und Dienststellen abzustimmen, soweit
deren Aufgabenstellung berihrt ist. MalRnahmen
anderer Behoérden und Dienststellen in dem
Landschaftsschutzgebiet werden mit der unteren
Behdrde fir Naturschutz und Landschaftspflege
abgestimmt.

(2) Der Pflege- und Entwicklungsplan enthalt
insbesondere folgende Malnahmen und Ziele:
1. Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes
zum Erhalt und zur Férderung
a) des Erlen-Moorgehélzes und der
Grolyseggenriede,
b) des Erlenbruchwaldes, insbesondere am
Bauersee und am Miggelspreeufer,
c¢) der gehdlzarmen Trocken- und
Halbtrockenrasen nahe den
Dunenbereichen,
d) der standorttypischen Waldgesellschaften,
e) der Schwimmblatt- und Réhricht-
gesellschaften, insbesondere im Bereich
des Gewasser ,Die Banke® und im
Bauersee,

2. Erarbeitung und Umsetzung eines
Wegekonzeptes unter besonderer
Berlcksichtigung der trittempfindlichen
Flachen einschlielich der landschafts-
gerechten Gestaltung von Randstreifen der
dem offentlichen Verkehr gewidmeten Stralen
und Wege sowie der zum Erreichen der
Siedlungsgebiete genutzten Wege mit dem
Ziel, die Bereiche aulierhalb dieser Stralien
und Wege vor dem Befahren zu schiitzen.

(3) Die Wirksamkeit der in dem Pflege- und Ent-
wicklungsplan festgelegten MaRnahmen ist in
regelmaRigen Abstanden, mindestens jedoch alle
funf Jahre, von der in Absatz 1 Satz 1 genannten
Behdrde zu Uberprifen. Der Pflege- und Ent-




wicklungsplan ist an die durch die Erfolgskon-
trolle gewonnenen Erkenntnisse anzupassen;
Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

(4) Der Pflege- und Entwicklungsplan ist den
landwirtschaftlichen Nutzern in geeigneter Weise
bekanntzumachen.

§ 5 Gebote

Bei Inkrafttreten dieser Verordnung vorhandene
unerlaubte Anlagen, Ablagerungen, Abgrabun-
gen, Aufschittungen und Nutzungen sind zu
beseitigen.

Die im einzelnen erforderlichen Mallnahmen
werden durch die zustandige Behoérde festge-
setzt.

§ 6 Verbotene Handlungen

(1) Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen,
die den Charakter des Gebiets verandern oder
dem in § 3 genannten Schutzzweck zuwiderlau-
fen. Beschrankungen aufgrund anderer Rechts-
vorschriften bleiben unberthrt.

(2) Insbesondere ist es verboten:

1. Bauliche Anlagen zu errichten, auch solche,
die einer o6ffentlich-rechtlichen Genehmigung
nicht bediirfen,

2. Kleingarten oder Reitplatze anzulegen, Zaune
oder sonstige Einfriedungen zu errichten,

3. Materialien oder Abfélle abzulagern,

4. Pflanzen oder Pflanzenteile, insbesondere
Baume, Hecken oder Geblische einzubrin-
gen, zu verandern, zu beseitigen, zu zerst6-
ren oder zu entnehmen,

5. wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen,
ihnen nachzustellen oder zu ihrem Fang ge-
eignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre
Eier, Larven, Puppen oder sonstigen Ent-
wicklungsformen oder Nester wegzunehmen,
zu zerstdren oder zu beschadigen,

6. Tiere auszusetzen oder Hunde oder andere
Haustiere unangeleint umherlaufen oder sie
in den Gewassern baden zu lassen,

. entwassernde MalRnahmen durchzuflihren,

. das Gebiet mit Abfallen, Abwasser, Chemika-
lien oder ahnlichen Fremdstoffen zu verun-
reinigen oder Gllle oder Jauche auszubrin-
gen,

9. in das Gebiet Dungemittel, andere Nahrstoffe

oder Pflanzenschutzmittel einzubringen,

10. Boden- oder Bodenbestandteile einzubringen
oder zu entnehmen, die Bodengestalt auf

o N




andere Weise zu verandern, die Bodendecke
zu beschadigen, zu verfestigen oder zu ver-
siegeln,

11. das Gebiet abweichend von den Vorgaben
des Pflege- und Entwicklungsplans (§ 4) zu
bewirtschaften,

12. aullerhalb der als StralRen gewidmeten Wege
mit durch Motorkraft angetriebenen Fahrzeu-
gen zu fahren oder dort Kraftfahrzeuge zu
parken oder aufderhalb von gekennzeichne-
ten Wegen zu reiten oder den Bauersee zu
befahren oder am Ufer der Banke aufllerhalb
der daflr zugelassenen Bereiche anzulegen,

13. motorsportliche Veranstaltungen durchzufuh-
ren, auch solche fir Flug-, Schiff- oder Fahr-
zeugmodelle mit Motor,

14. Lager-, Camping- oder Zeltplatze einzurichten
oder Zelte oder andere fur die Unterkunft ge-
eignete Einrichtungen auf- oder abzustellen,

15. Feuer anzuzinden oder zu unterhalten.

§ 7 Genehmigungsbediirftige Handlungen

Es ist genehmigungsbedurftig:

1. Anlagen zu verandern oder zu erneuern, auch
solche, die einer Genehmigung nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften nicht be-
durfen,

2. Leitungen zu verlegen oder bestehende Lei-
tungsanlagen zu verandern oder zu erneuern,

3. Zaune oder sonstige Einfriedungen zu Weide-
zwecken zu errichten,

4. sportliche Veranstaltungen durchzufihren,
soweit sie nicht nach § 6 Abs. 2 Nr. 13 verbo-
ten sind.

Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-

chend.

§ 8 Zulassige Handlungen

Zulassig sind folgende Handlungen:

1. die gemaR § 4 gebotenen Mal3nahmen zur
Pflege und Entwicklung des Landschafts-
schutzgebietes,

2. die ordnungsgemafe Durchfliihrung von Mal3-
nahmen anderer Behdrden und Dienststellen
unbeschadet des § 4 Abs. 1 Satz 3 und unter
Beachtung des § 3 Abs. 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes sowie des § 2 des Berliner
Naturschutzgesetzes,

3. die ordnungsgemalie Ausiubung der 6kolo-
gisch orientierten Fischerei der Berechtigten,

4. die ordnungsgemale landwirtschaftliche Nut-
zung, soweit sie nicht durch § 6 eingeschrankt
wird,

5. das Aufstellen und Anbringen von Zeichen




oder Schildern, die auf den Schutz oder die
Bedeutung des Gebiets hinweisen, durch die
zustandige Naturschutzbehorde,

6. entgegen den Regelungen des § 6 Abs. 2 Nr.
12 das Befahren der Wege durch Anlieger mit
durch Motorkraft angetriebenen Fahrzeugen
zum Erreichen von Siedlungsgebieten oder
einzelnen bebauten Grundstlicken,

7. die zur o6ffentlichen Trinkwasserversorgung
notwendige Grundwasserentnahme, soweit
diese nicht dem Schutzzweck widerspricht.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4

oder 18 des Berliner Naturschutzgesetzes han-

delt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 6 eine verbotene Handlung vor-
nimmt oder

2. entgegen § 7 eine Handlung ohne Genehmi-
gung vornimmt.

§ 10

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver-
kiindung im Gesetz- und Verordnungsblatt fir
Berlin in Kraft.




Die Anderungen des Textes der Verordnung zum Schutz der Landschaft der Neuen Wiesen
im Bezirk Kopenick von Berlin stellen sich wie folgt dar:

Alte Fassung

Neu Fassung

§ 1- Erklarung zum Schutzgebiet

Das in § 2 bezeichnete Gebiet wird zum
Landschaftsschutzgebiet mit der Bezeichnung
,Landschaftsschutzgebiet Neue Wiesen" erklart.

§ 2 Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet liegt im Bezirk
Kdpenick von Berlin, stidwestlich des GrolRen
Muggelsees. Es erstreckt sich von dort bis zur
Dahme (Langer See) und grenzt westlich an
Siedlungsgebiete (Kietzer Feld, Nachtheide,
Hirtengarten, WendenschloR3), nérdlich an die
Kammereiheide und 6stlich an das Waldgebiet
um die Kanonen- und Muggelberge. Es hat eine
GroRe von etwa 76 Hektar.

(2) Das in Absatz 1 genannte Gebiet ist in einer
Karte im Malfstab 1 : 5 000 eingetragen. Diese
Karte ist Bestandteil der Rechtsverordnung. Die
Grenze des Landschaftsschutzgebietes ist mit
gruner Farbe gekennzeichnet; die Auf3enkante
der grinen Grenzlinie bildet die
Schutzgebietsgrenze.

(3) Die Karte ist zur kostenfreien Einsicht beim
Landesarchiv Berlin niedergelegt. Eine
Ausfertigung der Karte kann bei der obersten und
bei der ortlich zustandigen unteren Behérde flr
Naturschutz und Landschaftspflege kostenfrei
eingesehen werden.

§ 2 Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet liegt im
Bezirk Treptow-Kopenick von Berlin,
stidwestlich des Grof3en Muggelsees. Es
erstreckt sich vom Miggelheimer Damm
bis zur Dahme (Langer See) und grenzt
westlich an Siedlungsgebiete (Kietzer
Feld, Nachtheide, Hirtengarten, Wenden-
schloss), nérdlich an die Kdmmereiheide
und 6stlich an das Waldgebiet um die
Kanonen- und Miggelberge.

(2) Das in Absatz 1 genannte Gebiet ist
in einer Karte im Malstab 1 : 5 000
eingetragen. Diese Karte ist Bestandteil
der Rechtsverordnung. Die Flachen des
Landschaftsschutzgebietes sind mit
gruner Farbe gekennzeichnet. Die
Flache, die bis zum

[Datum der Verkiindung der Verordnung]

zum Landschaftsschutzgebiet

gehorte, ist nachrichtlich mit roter Farbe

gekennzeichnet.

§ 3 Schutzzweck

Das in § 2 bezeichnete Gebiet wird geschitzt, um

1. a) die vermoorte, ehemalige
Schmelzwasserrinne mit ihren
charakteristischen Biotoptypen und
Pflanzengesellschaften der Feuchtwiesen,
Kleinseggenriede, Hochstaudenflure und
Erlenbriiche, die Randbereiche der Rinne
mit ihren Weidengebulschen,
Glatthaferwiesen und Eichenmischwaldern
sowie die im Gebiet lebende Fauna zu




erhalten und zu férdern und damit die
Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes zu
erhalten und wiederherzustellen,

b) den die ,Neuen Wiesen®
charakterisierenden Moorboden-Erlenwald-
Komplex mit seinem hohen
Retentionsvermogen und seiner
Reinigungswirkung in bezug auf
versickernde Wasser und damit die
Nutzungsfahigkeit der Naturglter Wasser,
Luft und Klima zu erhalten,

2. die abwechslungsreiche Landschaft, die
insbesondere durch den Wechsel von Wiesen
und Erlenbruchkomplexen gekennzeichnet ist,
in ihrer Vielfalt und eigenen Schoénheit sowie
wegen ihrer besonderen Bedeutung flr die
Naherholung zu erhalten.

§ 4 Pflege und Entwicklung

(1) Die értlich zustandige untere Behdrde fiir
Naturschutz und Landschaftspflege erstellt einen
Pflege- und Entwicklungsplan. Dieser ist mit
anderen Behdrden und Dienststellen
abzustimmen, soweit deren Aufgabenstellung
berthrt ist. MaRnahmen anderer Behérden und
Dienststellen in dem Landschaftsschutzgebiet
werden mit der unteren Behorde fir Naturschutz
und Landschaftspflege abgestimmt.

(2) Der Pflege- und Entwicklungsplan enthalt
insbesondere folgende Mallnahmen und Ziele:

1. Konzept zur Verlegung und Renaturierung von
Teilen des ,Neuen Wiesengrabens® sowie
Neuanlage von Graben und Teichen mit
sonnenexponierten Flachwasserbereichen
einschlieBlich ihrer naturnahen Gestaltung und
Pflege mit dem Ziel der Wiedervernassung
des Gebiets unter Erhalt des
Gebietscharakters und unter Berucksichtigung
der jahreszeitlich schwankenden
Grundwasserverhaltnisse auf der Basis
entsprechender Untersuchungen,

2. Gestaltung und Pflege eines
landschaftsgerechten Wegenetzes mit
landschaftsvertraglichen Sitzgelegenheiten,
wobei auf die Beruhigung insbesondere von
Uferbereichen des ,Neuen Wiesengrabens*
sowie sonstiger, sensibler Teilbereiche zu
achten ist,

3. extensive Mahd der Wiesen und
Hochstaudenfluren sowie Zurlickdrangen der
in den Wiesenbereichen aufkommenden
Verbuschung,

4. behutsame Entwicklung der Waldbereiche,
insbesondere der Nachtheide, durch
naturgemafle Bewirtschaftung im Sinne der




Berliner Waldbaurichtlinien vom 7. Juni 1991,

5. Forderung der Erlenbriiche insbesondere
zwischen Muggelheimer Damm und GroRRem
Muggelsee sowie im Sudteil ab Falkendamm.

(3) Die Wirksamkeit der im Pflege- und
Entwicklungsplan festgelegten MalRnahmen ist in
regelmaRigen Abstanden, mindestens jedoch alle
funf Jahre, von der in Absatz 1 Satz 1 genannten
Behdrde zu Gberprifen. Der Pflege- und
Entwicklungsplan ist an die durch die
Erfolgskontrolle gewonnenen Erkenntnisse
anzupassen; Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt
entsprechend. Die Uberpriifung der férdernden
Wirkung von Wiedervernassungsmalinahmen
gemal Absatz 2 Nr. 1, insbesondere hinsichtlich
des bereits trockengefallenen Moorkdrpers, auch
unter Berucksichtigung der Wasserqualitat, soll
bereits nach ein bis zwei Jahren erfolgen.

(4) Den Nutzern der Wiesengrundstlicke sind
mindestens die Teile des Pflege- und
Entwicklungsplanes, welche Aussagen Uber
Pflege und Entwicklung der Wiesengrundstiicke
enthalten, in geeigneter Weise
bekanntzumachen.

§ 5 Gebote

Zur Erreichung des Schutzzwecks nach § 3 sind
bei Inkrafttreten dieser Verordnung vorhandene
unerlaubte Anlagen, Ablagerungen,
Abgrabungen, Aufschiittungen und Nutzungen zu
beseitigen. Die im einzelnen erforderlichen
MalRnahmen werden von der zustandigen
Behorde festgesetzt.

§ 6 Verbotene Handlungen

(1) Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen,
die den Charakter des Gebiets verandern oder
dem in § 3 genannten Schutzzweck
zuwiderlaufen. Beschrankungen aufgrund
anderer, insbesondere wasserrechtlicher
Bestimmungen bleiben unberihrt.

(2) Insbesondere ist es verboten:

1. bauliche Anlagen zu errichten, auch solche,
die einer o6ffentlich-rechtlichen Genehmigung
nicht bedirfen,

2. Kleingarten oder Reitplatze anzulegen, Zaune
oder sonstige Einfriedungen zu errichten,
soweit diese nicht der Genehmigung nach § 7
unterliegen,

3. das Gebiet zu verunreinigen oder Abfalle oder
Materialien auf3erhalb bebauter Grundstlicke
abzulagern,

4. Pflanzen oder Tiere zu enthehmen oder




einzubringen, Gehdlze, Baumgruppen,
Geblsche, Einzelbdume zu beseitigen oder zu
verandern oder Wald zu roden oder bisher
nicht als Wald genutzte Flachen aufzuforsten,

5. Gewasser, Feuchtflachen oder Graben zu
verandern, zu beseitigen oder neu anzulegen,
soweit es sich nicht um MalRnahmen geman
§ 4 handelt, sowie entwassernde Ma3nahmen
durchzufihren,

6. Chemikalien, Pflanzenschutzmittel, Abwasser
oder ahnliche Stoffe in fester, flissiger oder
gasférmiger Beschaffenheit einzubringen oder
zu verwenden,

7. DUngemittel oder andere Nahrstoffe in
mineralischer oder organischer Form
einzubringen,

8. Boden oder Bodenbestandteile einzubringen
oder zu entnehmen, die Bodengestalt auf
andere Weise zu verandern, die Bodendecke
zu beschadigen, zu verfestigen oder zu
versiegeln,

9. Wiesenflachen in Acker- oder Gartenland
umzuwandeln, die bestehende Wiesennutzung
zu intensivieren oder Feuchtwiesen zu
beweiden,

10. die Uferbdschungen zu betreten, das Gebiet
aulierhalb der gekennzeichneten Wege mit
durch Motorkraft angetriebenen Fahrzeugen
zu befahren, dort zu reiten oder dort
Kraftfahrzeuge zu parken,

11. motorsportliche Veranstaltungen
durchzufthren; hierzu zahlen auch
Veranstaltungen fur Flug-, Schiff- oder
Fahrzeugmodelle mit Motor,

12. Hunde oder andere Haustiere unangeleint
umherlaufen oder in den Gewassern baden zu
lassen,

13. die Ruhe der Natur durch Larm zu storen.

§ 7 Genehmigungsbediirftige Handlungen
Es ist genehmigungsbedurftig:

1. Anlagen zu verandern oder zu erneuern, auch
solche, die einer offentlich-rechtlichen
Genehmigung nicht bedtrfen,

2. Leitungen zu verlegen oder bestehende
Leitungsanlagen zu verandern oder zu
erneuern,

3. Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder
anzubringen,

4. sportliche Veranstaltungen durchzufiihren,
soweit sie nicht nach § 6 Abs. 2 Nr. 11




verboten sind,

5. Einfriedungen zu errichten, soweit sie zur
Abwehr von Wildschaden durch Schwarzwild
erforderlich sind.

§ 6 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 8 Zulassige Handlungen
Zulassig sind folgende Handlungen:

1. Die bisher zulassige Nutzung sowie eine
Nutzung, auf deren Auslbung bei Inkrafttreten
dieser Verordnung ein durch behérdliche
Zulassung begrindeter Anspruch besteht,

2. die gemal § 4 gebotenen Mallnahmen zur
Pflege und Entwicklung des
Landschaftsschutzgebietes,

3. die ordnungsgemafe Durchfiihrung von
Malnahmen der anderen Behdérden und
Dienststellen unbeschadet des § 4 Abs. 1 Satz
3 und unter Beachtung des § 3 Abs. 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes sowie des § 2
Abs. 1 des Berliner Naturschutzgesetzes,

4. die Inspektions-, Kontroll- und
Instandhaltungsarbeiten an den der
offentlichen Trinkwasserversorgung dienenden
Anlagen,

5. die ordnungsgemalie landwirtschaftliche
Bodennutzung, soweit sie nicht durch § 6 Abs.
2 Nr. 9 eingeschrankt wird,

6. das Aufstellen und Anbringen von Zeichen
oder Schildern, die auf den Schutz oder die
Bedeutung des Gebiets hinweisen, durch die
zustandige Naturschutzbehorde.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4
oder 18 des Berliner Naturschutzgesetzes
handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 6 eine verbotene Handlung
vornimmt oder

2. entgegen § 7 eine Handlung ohne
Genehmigung vornimmt.

§ 10 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 11. April 1995 in
Kraft.




Anlage zur Vorlage an
das Abgeordnetenhaus

1l Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

Richtlinie 92/43/[EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen
Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S.
7), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABI. L 158
vom 10.06.2013, S. 193) gedndert worden ist (FFH-Richtlinie)

Artikel 3

(1) Es wird ein koharentes europaisches okologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit
der Bezeichnung ,Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die
natlrlichen Lebensraumtypen des Anhangs | sowie die Habitate der Arten des Anhang I
umfassen, und mufl®3 den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines
gunstigen Erhaltungszustandes dieser natirlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten
in ihrem natlrlichen Verbreitungsgebiet gewahrleisten.

Das Netz ,Natura 2000“ umfallt auch die von den Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie
79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete.

(2) Jeder Staat tragt im Verhaltnis der in seinem Hoheitsgebiet vorhandenen in Absatz 1
genannten naturlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten zur Errichtung von Natura
2000 bei. Zu diesen Zweck weist er nach den Bestimmungen des Artikels 4 Gebiete als
besondere Schutzgebiete aus, wobei er den in Absatz 1 genannten Zielen Rechnung tragt.

(3) Die Mitgliedstaaten werden sich, wo sie dies fur erforderlich halten, bemuhen, die
Okologische Koharenz von Natura 2000 durch die Erhaltung und gegebenenfalls die
Schaffung der in Artikel 10 genannten Landschaftselemente, die von ausschlaggebender
Bedeutung fir wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu verbessern.

Artikel 4

(1) Anhand der in Anhang Ill (Phase 1) festgelegten Kriterien und einschlagiger
wissenschaftlicher Informationen legt jeder Mitgliedstaat eine Liste von Gebieten vor, in der
die in diesen Gebieten vorkommenden natirlichen Lebensraumtypen des Anhangs | und
einheimischen Arten des Anhangs |l aufgefiihrt sind. Bei Tierarten, die groRe Lebensraume
beanspruchen, entsprechen diese Gebiete den Orten im naturlichen Verbreitungsgebiet
dieser Arten, welche die fur ihr Leben und ihre Fortpflanzung ausschlaggebenden
physischen und biologischen Elemente aufweisen. Fur im Wasser lebende Tierarten, die
groRe Lebensraume beanspruchen, werden solche Gebiete nur vorgeschlagen, wenn sich
ein Raum klar abgrenzen laRt, der die fir das Leben und die Fortpflanzung dieser Arten
ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente aufweist. Die Mitgliedstaaten
schlagen gegebenenfalls die Anpassung dieser Liste im Lichte der Ergebnisse der in Artikel
11 genannten Uberwachung vor.

Binnen drei Jahren nach der Bekanntgabe dieser Richtlinie wird der Kommission diese Liste
gleichzeitig mit den Informationen Uber die einzelnen Gebiete zugeleitet. Diese Informationen
umfassen eine kartographische Darstellung des Gebietes, seine Bezeichnung, seine
geographische Lage, seine Grolke sowie die Daten, die sich aus der Anwendung der in
Anhang lll (Phase 1) genannten Kriterien ergeben, und werden anhand eines von der
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 21 ausgearbeiteten Formulars Gbermittelt.

(2) Auf der Grundlage der in Anhang Il (Phase 2) festgelegten Kriterien und im Rahmen der
in Artikel 1 Buchstabe c) Ziffer iii) erwahnten biogeographischen Regionen sowie des in
Artikel 2 Absatz 1 genannten Gesamtgebietes erstellt die Kommission jeweils im
Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten aus den Listen der Mitgliedstaaten den Entwurf einer
Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, in der die Gebiete mit einem oder



mehreren prioritdren natlrlichen Lebensraumtyp(en) oder einer oder mehreren prioritaren
Art(en) ausgewiesen sind.

Die Mitgliedstaaten, bei denen Gebiete mit einem oder mehreren prioritdren natlrlichen
Lebensraumtyp(en) und einer oder mehreren prioritdren Art(en) flachenmaRig mehr als 5 v.
H. des Hoheitsgebiets ausmachen, kénnen im Einvernehmen mit der Kommission
beantragen, dass die in Anhang Ill (Phase 2) angeflihrten Kriterien bei der Auswahl aller in
ihrem Hoheitsgebiet liegenden Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung flexibler
angewandt werden.

Die Liste der Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewahlt wurden
und in der die Gebiete mit einem oder mehreren prioritdren natlrlichen Lebensraumtyp(en)
oder einer oder mehreren prioritdren Art(en) ausgewiesen sind, wird von der Kommission
nach dem Verfahren des Artikels 21 festgelegt.

(...)

(4) Ist ein Gebiet aufgrund des in Absatz 2 genannten Verfahrens als Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung bezeichnet worden, so weist der betreffende Mitgliedstaat
dieses Gebiet so schnell wie moglich — spatestens aber binnen sechs Jahren — als
besonderes Schutzgebiet aus und legt dabei die Prioritdten nach Maligabe der Wichtigkeit
dieser Gebiete fir die Wahrung oder die Wiederherstellung eines glnstigen
Erhaltungszustandes eines naturlichen Lebensraumtyps des Anhangs | oder einer Art des
Anhangs Il und fur die Koharenz des Netzes Natura 2000 sowie danach fest, inwieweit diese
Gebiete von Schadigung oder Zerstérung bedroht sind.

(5) Sobald ein Gebiet in die Liste des Absatzes 2 Unterabsatz 3 aufgenommen ist, unterliegt
es den Bestimmungen des Artikels 6 Absatze 2, 3 und 4.

Artikel 6

(1) Fur die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nétigen
ErhaltungsmalRnahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens flr die Gebiete
aufgestellte oder in andere Entwicklungsplane integrierte Bewirtschaftungsplane und
geeignete Mallnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den
Okologischen Erfordernissen der natlrlichen Lebensraumtypen nach Anhang | und der Arten
nach Anhang Il entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Malnahmen, um in den besonderen
Schutzgebieten die Verschlechterung der natirlichen Lebensraume und der Habitate der
Arten sowie Storungen von Arten, flir die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu
vermeiden, sofern solche Stérungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich
auswirken konnten.

(3) Plane oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung
stehen oder hierflr nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in
Zusammenwirkung mit anderen Planen und Projekten erheblich beeintrachtigen kdnnten,
erfordern eine Prufung auf Vertraglichkeit mit den fur dieses Gebiet festgelegten
Erhaltungszielen. Unter Berlicksichtigung der Ergebnisse der Vertraglichkeitsprifung und
vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zustandigen einzelstaatlichen Behérden dem Plan
bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dall das Gebiet als solches nicht
beeintrachtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Offentlichkeit angehért haben.

(4) Ist trotz negativer Ergebnisse der Vertraglichkeitsprifung aus zwingenden Grinden des
Uberwiegenden offentlichen Interesses einschliellich solcher sozialer oder wirtschaftlicher
Art ein Plan oder Projekt durchzuflihren und ist eine Alternatividsung nicht vorhanden, so
ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmalinahmen, um sicherzustellen, daf}
die globale Koharenz von Natura 2000 geschuitzt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die
Kommission tber die von ihm ergriffenen Ausgleichsmalinahmen.



Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritdren natlrlichen Lebensraumtyp
und/oder eine prioritare Art einschlie3t, so kdnnen nur Erwagungen im Zusammenhang mit
der Gesundheit des Menschen und der 6ffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit
malgeblichen gunstigen Auswirkungen fur die Umwelt oder, nach Stellungnahme der
Kommission, andere zwingende Grinde des Uberwiegenden o6ffentlichen Interesses geltend
gemacht werden.

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten Gberwachen den Erhaltungszustand der in Artikel 2 genannten Arten und
Lebensraume, wobei sie die prioritdren naturlichen Lebensraumtypen und die prioritéaren
Arten besonders berucksichtigen.

Anhang |

Naturliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse, fir deren Erhaltung
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden missen

(-...)
Anhang Il

Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, flr deren Erhaltung besondere
Schutzgebiete ausgewiesen werden missen

(...)
Anhang IV

Streng zu schitzende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse

(..)

Richtlinie 2009/147/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
30. November 2009 Uber die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABI. L 20 vom
26.1.2010, S.7), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013
(ABI. L 158 vom 10.6.2013, S. 193) geéndert worden ist (Vogelschutzrichtlinie)

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten treffen unter Berucksichtigung der in Artikel 2 genannten
Erfordernisse die erforderlichen MalRnahmen, um fir alle unter Artikel 1 fallenden Vogelarten
eine ausreichende Vielfalt und eine ausreichende Flachengrofie der Lebensrdume zu
erhalten oder wieder herzustellen.

(2) Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensstatten und Lebensraume gehdren
insbesondere folgende Malinahmen:

a) Einrichtung von Schutzgebieten;

b) Pflege und 6kologisch richtige Gestaltung der Lebensrdume in und aul3erhalb von
Schutzgebieten;

c) Wiederherstellung zerstorter Lebensstatten;
d) Neuschaffung von Lebensstatten.
Artikel 4

(1) Auf die in Anhang | aufgeflhrten Arten sind besondere Schutzmalinahmen hinsichtlich
ihrer Lebensraume anzuwenden, um ihr Uberleben und ihre Vermehrung in ihrem
Verbreitungsgebiet sicherzustellen.



In diesem Zusammenhang sind zu bericksichtigen:

a) vom Aussterben bedrohte Arten;

b) gegen bestimmte Veranderungen ihrer Lebensraume empfindliche Arten;

c) Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschrankten ortlichen
Verbreitung als selten gelten;

d) andere Arten, die aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer
besonderen Aufmerksamkeit bedurfen. Bei den Bewertungen werden Tendenzen
und Schwankungen der Bestande der Vogelarten berlicksichtigt.

Die Mitgliedstaaten erklaren insbesondere die fur die Erhaltung dieser Arten zahlen- und
flachenmaBig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten, wobei die Erfordernisse des
Schutzes dieser Arten in dem geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese
Richtlinie Anwendung findet, zu bertcksichtigen sind.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen unter Bertcksichtigung der Schutzerfordernisse in dem
geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet,
entsprechende MalRnahmen fur die nicht in Anhang | aufgefihrten, regelmafig auftretenden
Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und Uberwinterungsgebiete sowie
der Rastplatze in ihren Wanderungsgebieten. Zu diesem Zweck messen die Mitgliedstaaten
dem Schutz der Feuchtgebiete und ganz besonders der international bedeutsamen
Feuchtgebiete besondere Bedeutung bei.

[..]

(4) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Malinahmen, um die Verschmutzung oder
Beeintrachtigung der Lebensrdume sowie die Belastigung der Végel, sofern sich diese auf
die Zielsetzungen dieses Artikels erheblich auswirken, in den Absatzen 1 und 2 genannten
Schutzgebieten zu vermeiden. Die Mitgliedstaaten bemuihen sich ferner, auch aufderhalb
dieser Schutzgebiete die Verschmutzung oder Beeintrachtigung der Lebensrdume zu
vermeiden.

Artikel 5

Unbeschadet der Artikel 7 und 9 erlassen die Mitgliedstaaten die erforderlichen MaRnahmen
zur Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller unter Artikel 1 fallenden
Vogelarten, insbesondere das Verbot

a) des absichtlichen Tétens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode;

b) der absichtlichen Zerstérung oder Beschadigung von Nestern und Eiern und der
Entfernung von Nestern;

c) des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem
Zustand;

d) ihres absichtlichen Stdrens, insbesondere wahrend der Brut- und Aufzuchtzeit,
sofern sich diese Storung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt;

e) des Haltens von Vogeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden diirfen.
Artikel 7

(1) Die in Anhang Il aufgefihrten Arten dirfen aufgrund ihrer Populationsgrofie, ihrer
geografischen Verbreitung und ihrer Vermehrungsfahigkeit in der gesamten Gemeinschaft im
Rahmen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bejagt werden. Die Mitgliedstaaten sorgen
dafur, dass die Jagd auf diese Vogelarten die Anstrengungen, die in ihrem
Verbreitungsgebiet zu ihrer Erhaltung unternommen werden, nicht zunichte macht.

(2) Die in Anhang Il Teil A aufgefuhrten Arten durfen in dem geografischen Meeres- und
Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, bejagt werden.



(3) Die in Anhang Il Teil B aufgefiihrten Arten dirfen nur in den Mitgliedstaaten, bei denen
sie angegeben sind, bejagt werden.

(4) Die Mitgliedstaaten vergewissern sich, dass bei der Jagdausibung — gegebenenfalls
unter Einschluss der Falknerei —, wie sie sich aus der Anwendung der geltenden
einzelstaatlichen Vorschriften ergibt, die Grundsatze fir eine verninftige Nutzung und eine
Okologisch ausgewogene Regulierung der Bestande der betreffenden Vogelarten,
insbesondere der Zugvogelarten, eingehalten werden und dass diese Jagdausibung
hinsichtlich der Bestidnde dieser Arten mit den Bestimmungen aufgrund von Artikel 2
vereinbar ist.

Sie sorgen insbesondere daflir, dass die Arten, auf die die Jagdvorschriften Anwendung
finden, nicht wahrend der Nistzeit oder wahrend der einzelnen Phasen der Brut- und
Aufzuchtzeit bejagt werden. Wenn es sich um Zugvogel handelt, sorgen sie insbesondere
daflr, dass die Arten, fur die die einzelstaatlichen Jagdvorschriften gelten nicht wahrend der
Brut- und Aufzuchtzeit oder wahrend ihres Rickzugs zu den Nistplatzen bejagt werden.

Die Mitgliedstaaten uUbermitteln der Kommission alle zweckdienlichen Angaben Uber die
praktische Anwendung der Jagdgesetzgebung.

Artikel 8

(1) Was die Jagd, den Fang oder die Tétung von Vogeln im Rahmen dieser Richtlinie betrifft,
so untersagen die Mitgliedstaaten samtliche Mittel, Einrichtungen oder Methoden, mit denen
Végel in Mengen oder wahllos gefangen oder getbétet werden oder die gebietsweise das
Verschwinden einer Vogelart nach sich ziehen koénnen, insbesondere die in Anhang IV
Buchstabe a aufgefiihrten Mittel, Einrichtungen und Methoden.

(2) Ferner untersagen die Mitgliedstaaten jegliche Verfolgung aus den in Anhang [V
Buchstabe b aufgefihrten Befdrderungsmitteln heraus und unter den dort genannten
Bedingungen.

Artikel 12

(1) Die Mitgliedstaaten Ubermitteln der Kommission alle drei Jahre nach dem 7. April 1981
einen Bericht (ber die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie erlassenen
einzelstaatlichen Vorschriften.

(2) Die Kommission erstellt alle drei Jahre anhand der in Absatz 1 genannten Informationen
einen zusammenfassenden Bericht. Der Teil des Entwurfs fiur diesen Bericht, der die von
einem Mitgliedstaat Ubermittelten Informationen betrifft, wird den Behdrden dieses
Mitgliedstaats zur Uberpriifung vorgelegt. Die endglltige Fassung des Berichtes wird den
Mitgliedstaaten mitgeteilt.

Artikel 13

Die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie getroffenen MaRnahmen darf in Bezug auf die
Erhaltung aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten nicht zu einer Verschlechterung der
derzeitigen Lage flhren.



Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur MaRnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), die zuletzt durch die
Richtlinie 2014/101/EU der Kommission vom 30. Oktober 2014 (ABI. L 311 vom
31.10.2014, S. 32) geandert worden ist (Europaische Wasserrahmenrichtlinie)

Artikel 1
Ziel

Ziel dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Ordnungsrahmens fir den Schutz der
Binnenoberflachengewéasser, der Ubergangsgewasser, der Kistengewasser und des
Grundwassers zwecks

a) Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des
Zustands der aquatischen Okosysteme und der direkt von ihnen abhangenden
Landdkosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt,

b) Foérderung einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen
Schutzes der vorhandenen Ressourcen,

c) Anstrebens eines starkeren Schutzes und einer Verbesserung der aquatischen Umwelt,
unter anderem durch spezifische MalRnahmen zur schrittweisen Reduzierung von
Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritdren Stoffen und durch die
Beendigung oder schrittweise Einstellung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten
von prioritaren gefahrlichen Stoffen;

d) Sicherstellung einer schrittweisen Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers
und Verhinderung seiner weiteren Verschmutzung; und

[..]

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. ,,Obqrﬂéchengewésser“: die Binnengewasser mit Ausnahme des Grundwassers sowie
die Ubergangsgewasser und Kistengewasser, wobei im Hinblick auf den chemischen
Zustand ausnahmsweise auch die Hoheitsgewasser eingeschlossen sind;

[..]

17. ,Zustand des Oberflachengewassers®: die allgemeine Bezeichnung flr den Zustand
eines Oberflachenwasserkérpers auf der Grundlage des jeweils schlechteren Wertes flr
den Okologischen und den chemischen Zustand;

18. ,guter Zustand des Oberflachengewassers®: der Zustand eines
Oberflachenwasserkorpers, der sich in einem zumindest ,guten“ dkologischen und
chemischen Zustand befindet;

[..]

21. ,0kologischer Zustand®: die Qualitat von Struktur un_<_j Funktionsfahigkeit aquatischer, in
Verbindung mit Oberflachengewassern stehender Okosysteme gemal der Einstufung
nach Anhang V;

22. ,guter Okologischer Zustand®: der Zustand eines entsprechenden
Oberflachenwasserkoérpers gemal der Einstufung nach Anhang V;

[.]



Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBI. 1 S. 1298) gedndert worden ist

§ 1

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

(...)

(6) Freirdume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschliellich ihrer Bestandteile,
wie Parkanlagen, groR¥flachige Grinanlagen und Grinzuge, Walder und Waldrander, Baume
und Geholzstrukturen, Fluss- und Bachlaufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen,
stehende Gewasser, Naturerfahrungsrdume sowie gartenbau- und landwirtschaftlich
genutzte Flachen, sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Mal3e vorhanden
sind, neu zu schaffen.

§2
Verwirklichung der Ziele

(1) Jeder soll nach seinen Mdéglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege beitragen und sich so verhalten, dass Natur und Landschaft nicht
mehr als nach den Umstanden unvermeidbar beeintrachtigt werden.

(...)
§5

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

(1) Bei MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besondere
Bedeutung einer natur- und landschaftsvertraglichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft fur
die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft zu bericksichtigen.

(2) Bei der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben den Anforderungen, die sich aus den fir
die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und aus § 17 Absatz 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes ergeben, insbesondere die folgenden Grundsatze der guten
fachlichen Praxis zu beachten:

1. die Bewirtschaftung muss standortangepasst erfolgen und die nachhaltige
Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der Flachen muss gewahrleistet werden;

2. die natirliche Ausstattung der Nutzflache (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf nicht Uber
das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche MaR hinaus beeintrachtigt
werden;

3. die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente sind zu erhalten und
nach Mdglichkeit zu vermehren;

4. die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhaltnis zum Pflanzenbau zu stehen und
schadliche Umweltauswirkungen sind zu vermeiden;

5. auf erosionsgefahrdeten Hangen, in Uberschwemmungsgebieten, auf Standorten mit
hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein Griinlandumbruch zu
unterlassen;

6. die Anwendung von Dungemitteln und Pflanzenschutzmitteln hat nach MaRgabe des
landwirtschaftlichen Fachrechtes zu erfolgen; eine Dokumentation Uber die Anwendung
von Dingemitteln ist nach MalRgabe des § 7 der Dingeverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Februar 2007 (BGBI. | S. 221), die zuletzt durch Artikel 18 des
Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585) geandert worden ist, sowie eine
Dokumentation Uber die Anwendung von Pflanzenschutzmittel ist nach Mallgabe des
Artikels 67 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zu fuhren.



(3) Bei der forstlichen Nutzung des Waldes ist das Ziel zu verfolgen, naturnahe Walder
aufzubauen und diese ohne Kahlschlage nachhaltig zu bewirtschaften. Ein hinreichender
Anteil standortheimischer Forstpflanzen ist einzuhalten.

(4) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der oberirdischen Gewasser sind diese
einschlieBlich ihrer Uferzonen als Lebensstatten und Lebensraume fur heimische Tier- und
Pflanzenarten zu erhalten und zu férdern. Der Besatz dieser Gewasser mit nichtheimischen
Tierarten ist grundsatzlich zu unterlassen. Bei Fischzuchten und Teichwirtschaften der
Binnenfischerei sind Beeintrachtigungen der heimischen Tier- und Pflanzenarten auf das zur
Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Mafl} zu beschranken.

§6

Beobachtung von Natur und Landschaft

(1) Der Bund und die Lander beobachten im Rahmen ihrer Zustandigkeiten Natur und
Landschaft (allgemeiner Grundsatz).

(2) Die Beobachtung dient der gezielten und fortlaufenden Ermittlung, Beschreibung und
Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft und ihrer Veranderungen einschlief3lich
der Ursachen und Folgen dieser Veranderungen.

(3) Die Beobachtung umfasst insbesondere

1. den Zustand von Landschaften, Biotopen und Arten zur Erfillung volkerrechtlicher
Verpflichtungen,

2. den Erhaltungszustand der natdrlichen Lebensraumtypen und Arten von
gemeinschaftlichem Interesse einschliellich des unbeabsichtigten Fangs oder
Totens der Tierarten, die in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG des
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natlrlichen Lebensraume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt
durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABI. L 363 vom 20.12.2006, S. 368) geandert
worden ist, aufgefiihrt sind, sowie der europaischen Vogelarten und ihrer
Lebensraume; dabei sind die prioritdren natlrlichen Lebensraumtypen und
prioritdren Arten besonders zu beriicksichtigen,

3. den Zustand weiterer in Anhang Il Tabelle 1 der Richtlinie 2008/56/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fir Malnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABI. L 164 vom 25.6.2008, S.
19) aufgefihrter Biotoptypen und sonstiger biologischer Merkmale.

(...)
§7

Begriffsbestimmungen
(1) Fur dieses Gesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen: ...
3. Erholung

natur- und landschaftsvertraglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben
einschlief3lich natur- und landschaftsvertraglicher sportlicher Betatigung in der freien
Landschaft, soweit dadurch die sonstigen Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege nicht beeintrachtigt werden; ...

5. prioritare naturliche Lebensraumtypen

die in Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) gekennzeichneten
Lebensraumtypen;...



(2) Fur dieses Gesetz gelten folgende weitere Begriffsbestimmungen: ...
9. invasive Art

eine Art, deren Vorkommen aullerhalb ihres naturlichen Verbreitungsgebiets fur die
dort natirlich vorkommenden Okosysteme, Biotope oder Arten ein erhebliches
Gefahrdungspotenzial darstellt; ...

§ 20
Allgemeine Grundsatze

(-..)
(2) Teile von Natur und Landschaft kénnen geschitzt werden

nach MaRRgabe des § 23 als Naturschutzgebiet,

nach MaRRgabe des § 24 als Nationalpark oder als Nationales Naturmonument,
als Biospharenreservat,

nach MalRgabe des § 26 als Landschaftsschutzgebiet,

als Naturpark,

o a k& wbh

als Naturdenkmal oder
7. als geschutzter Landschaftsbestandteil.

(3) Die in Absatz 2 genannten Teile von Natur und Landschaft sind, soweit sie geeignet sind,
Bestandteile des Biotopverbunds.

§ 21
Biotopverbund, Biotopvernetzung

(1) Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender Tiere
und Pflanzen einschliel3lich ihrer Lebensstatten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie
der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfahiger 0Okologischer
Wechselbeziehungen. Er soll auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes
.Natura 2000" beitragen.

(2) Der Biotopverbund soll Ianderubergreifend erfolgen. Die Lander stimmen sich hierzu
untereinander ab.

(3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflachen, Verbindungsflachen und
Verbindungselementen. Bestandteile des Biotopverbunds sind

1. Nationalparke und Nationale Naturmonumente,

Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete und Biospharenreservate oder
Teile dieser Gebiete,

3. gesetzlich geschiitzte Biotope im Sinne des § 30,

4. weitere Flachen und Elemente, einschlielllich solcher des Nationalen
Naturerbes, des Grinen Bandes sowie Teilen von Landschaftsschutzgebieten
und Naturparken,

wenn sie zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Zieles geeignet sind.

(4) Die erforderlichen Kernflachen, Verbindungsflachen und Verbindungselemente sind
durch Erklarung zu geschutzten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz
2, durch planungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen
oder andere geeignete Malinahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft
zu gewabhrleisten.

(5) Unbeschadet des § 30 sind die oberirdischen Gewasser einschliellich ihrer Randstreifen,
Uferzonen und Auen als Lebensstatten und Biotope flir natlrlich vorkommende Tier- und



Pflanzenarten zu erhalten. Sie sind so weiterzuentwickeln, dass sie ihre groldraumige
Vernetzungsfunktion auf Dauer erfiillen kdnnen.

(6) Auf regionaler Ebene sind insbesondere in von der Landwirtschaft gepragten
Landschaften zur Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare und punktférmige Elemente,
insbesondere Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und dort, wo sie
nicht in ausreichendem Male vorhanden sind, zu schaffen (Biotopvernetzung).

§ 22
Erklarung zum geschitzten Teil von Natur und Landschaft

(1) Die Unterschutzstellung von Teilen von Natur und Landschaft erfolgt durch Erklarung. Die
Erklarung bestimmt den Schutzgegenstand, den Schutzzweck, die zur Erreichung des
Schutzzwecks notwendigen Gebote und Verbote, und, soweit erforderlich, die Pflege-,
Entwicklungs- und WiederherstellungsmalRnahmen oder enthalt die erforderlichen
Ermachtigungen hierzu. Schutzgebiete kdnnen in Zonen mit einem entsprechend dem
jeweiligen Schutzzweck abgestuften Schutz gegliedert werden; hierbei kann auch die fir den
Schutz notwendige Umgebung einbezogen werden.

(2) Form und Verfahren der Unterschutzstellung, die Beachtlichkeit von Form- und
Verfahrensfehlern und die Moglichkeit ihrer Behebung sowie die Fortgeltung bestehender
Erklarungen zum geschutzten Teil von Natur und Landschaft richten sich nach Landesrecht.
Die Unterschutzstellung kann auch landertbergreifend erfolgen.

(...)

§23
Naturschutzgebiete

(1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer
Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstatten, Biotopen oder
Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Griinden oder
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schdnheit.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstérung, Beschadigung oder Veranderung des
Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Stérung fuhren
koénnen, sind nach MalRgabe naherer Bestimmungen verboten. Soweit es der Schutzzweck
erlaubt, kdnnen Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zuganglich gemacht werden.

(3) In Naturschutzgebieten ist die Errichtung von Anlagen zur Durchfuhrung von
Gewasserbenutzungen im Sinne des § 9 Absatz 2 Nummer 3 und 4 des
Wasserhaushaltsgesetzes verboten.

§ 26
Landschaftsschutzgebiete

(1) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein
besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfahigkeit und
nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der Naturguter, einschlieBlich des Schutzes von
Lebensstatten und Lebensraumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schonheit oder der besonderen kulturhistorischen
Bedeutung der Landschaft oder



3. wegen ihrer besonderen Bedeutung flr die Erholung.

(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung des § 5 Absatz 1
und nach Malgabe naherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Charakter
des Gebiets verandern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.

§ 30
Gesetzlich geschiitzte Biotope

(1) Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope
haben, werden gesetzlich geschutzt (allgemeiner Grundsatz).

(2) Handlungen, die zu einer Zerstérung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrachtigung
folgender Biotope flhren kénnen, sind verboten:

1. natlrliche oder naturnahe Bereiche flieRender und stehender Binnengewasser
einschliellich ihrer Ufer und der dazugehorigen uferbegleitenden natirlichen oder
naturnahen Vegetation sowie ihrer natirlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche,
Altarme und regelmaRig Uberschwemmten Bereiche,

2. Moore, Sumpfe, Roéhrichte, Gro3seggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen,
Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen,

3. offene Binnendiinen, offene natirliche Block-, Schutt- und Gerdllhalden, Lehm- und
Loésswande, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen,
Trockenrasen, Schwermetallrasen, Walder und Gebiische trockenwarmer Standorte,

4. Bruch-, Sumpf- und Auenwalder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwalder,
subalpine Larchen- und Larchen-Arvenwalder,

5. offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetalchen und Krummholzgeblische,

6. Fels- und Steilkiisten, Kistendiinen und Strandwalle, Strandseen, Boddengewasser mit
Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflachen im Kistenbereich, Seegraswiesen
und sonstige marine Makrophytenbestande, Riffe, sublitorale Sandbanke, Schlickgriinde
mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgriinde im
Meeres- und Kiistenbereich.

Die Verbote des Satzes 1 gelten auch fir weitere von den Landern gesetzlich geschitzte

Biotope.

(3) Von den Verboten des Absatzes 2 kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden,
wenn die Beeintrachtigungen ausgeglichen werden kénnen.

(4) Sind auf Grund der Aufstellung, Anderung oder Ergdnzung von Bebauungsplanen
Handlungen im Sinne des Absatzes 2 zu erwarten, kann auf Antrag der Gemeinde Uber eine
erforderliche Ausnahme oder Befreiung von den Verboten des Absatzes 2 vor der
Aufstellung des Bebauungsplans entschieden werden. Ist eine Ausnahme zugelassen oder
eine Befreiung gewahrt worden, bedarf es fiir die Durchfiihrung eines im Ubrigen zuléssigen
Vorhabens keiner weiteren Ausnahme oder Befreiung, wenn mit der Durchfihrung des
Vorhabens innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplans begonnen
wird.

(5) Bei gesetzlich geschitzten Biotopen, die wahrend der Laufzeit einer vertraglichen
Vereinbarung oder der Teilnahme an offentlichen Programmen zur
Bewirtschaftungsbeschrankung entstanden sind, gilt Absatz 2 nicht fir die Wiederaufnahme
einer zulassigen land-, forst-, oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung innerhalb von zehn
Jahren nach Beendigung der betreffenden vertraglichen Vereinbarung oder der Teilnahme
an den betreffenden 6ffentlichen Programmen.

(6) Bei gesetzlich geschiitzten Biotopen, die auf Flachen entstanden sind, bei denen eine
zulassige Gewinnung von Bodenschéatzen eingeschrankt oder unterbrochen wurde, gilt
Absatz 2 nicht fir die Wiederaufnahme der Gewinnung innerhalb von finf Jahren nach der
Einschrankung oder Unterbrechung.



(7) Die gesetzlich geschiitzten Biotope werden registriert und die Registrierung wird in
geeigneter Weise 6ffentlich zuganglich gemacht. Die Registrierung und deren Zuganglichkeit
richten sich nach Landesrecht.

(8) Weiter gehende Schutzvorschriften einschliellich der Bestimmungen Gber Ausnahmen
und Befreiungen bleiben unberthrt.

§ 32
Schutzgebiete

(1) Die Lander wahlen die Gebiete, die der Kommission nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie
92/43/EWG und Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG zu benennen sind, nach
den in diesen Vorschriften genannten MalRgaben aus. Sie stellen das Benehmen mit dem
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit her. Dieses beteiligt
die anderen fachlich betroffenen Bundesministerien und benennt die ausgewahlten Gebiete
der Kommission. Es Ubermittelt der Kommission gleichzeitig Schatzungen Uber eine
finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft, die zur Erfullung der Verpflichtungen nach Artikel 6
Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG einschlie3lich der Zahlung eines finanziellen Ausgleichs
insbesondere fur die Land- und Forstwirtschaft erforderlich ist.

(2) Die in die Liste nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG
aufgenommenen Gebiete sind nach MalRgabe des Artikels 4 Absatz 4 dieser Richtlinie und
die nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG benannten Gebiete
entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen zu geschitzten Teilen von Natur und
Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 zu erklaren.

(3) Die Schutzerklarung bestimmt den Schutzzweck entsprechend den jeweiligen
Erhaltungszielen und die erforderlichen Gebietsbegrenzungen. Es soll dargestellt werden, ob
prioritdre natirliche Lebensraumtypen oder prioritdre Arten zu schitzen sind. Durch
geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmalinahmen ist
sicherzustellen, dass den Anforderungen des Artikels 6 der Richtlinie 92/43/EWG
entsprochen wird. Weiter gehende Schutzvorschriften bleiben unberthrt.

(4) Die Unterschutzstellung nach den Absatzen 2 und 3 kann unterbleiben, soweit nach
anderen Rechtsvorschriften einschlielBlich dieses Gesetzes und gebietsbezogener
Bestimmungen des Landesrechts, nach  Verwaltungsvorschriften, durch die
Verfligungsbefugnis eines offentlichen oder gemeinnitzigen Tragers oder durch vertragliche
Vereinbarungen ein gleichwertiger Schutz gewahrleistet ist.

(5) Fur Natura 2000-Gebiete kdnnen Bewirtschaftungsplane selbstandig oder als Bestandteil
anderer Plane aufgestellt werden.

(6) Die Auswahl und die Erklarung von Gebieten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und des
Absatzes 2 im Bereich der deutschen ausschlieBlichen Wirtschaftszone und des
Festlandsockels zu geschutzten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz
2 richten sich nach § 57.

§33
Allgemeine Schutzvorschriften

(1) Alle Veranderungen und Stdrungen, die zu einer erheblichen Beeintrachtigung eines
Natura 2000-Gebiets in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafRgeblichen
Bestandteilen fihren kénnen, sind unzulassig. Die fir Naturschutz und Landschaftspflege
zustandige Behoérde kann unter den Voraussetzungen des § 34 Absatz_ 3 bis 5 Ausnahmen
von dem Verbot des Satzes 1 sowie von Verboten im Sinne des § 32 Absatz 3 zulassen.

(1a) In Natura 2000-Gebieten ist die Errichtung von Anlagen zu folgenden Zwecken
verboten:



1. zum Aufbrechen von Schiefer-, Ton- oder Mergelgestein oder von Kohleflézgestein
unter hydraulischem Druck zur Aufsuchung oder Gewinnung von Erdgas,
2. zur untertdgigen Ablagerung von Lagerstattenwasser, das bei MalRnahmen nach
Nummer 1 anfallt.
§ 34 findet insoweit keine Anwendung.

(2) Bei einem Gebiet im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG gilt wahrend
der Konzertierungsphase bis zur Beschlussfassung des Rates Absatz 1 Satz 1 im Hinblick
auf die in ihm vorkommenden prioritaren naturlichen Lebensraumtypen und prioritaren Arten
entsprechend. Die §§ 34 und 36 finden keine Anwendung.

§ 34
Vertraglichkeit und Unzulassigkeit von Projekten; Ausnahmen

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchflihrung auf ihre Vertraglichkeit mit den
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu Uberprifen, wenn sie einzeln oder im
Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu
beeintrachtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. Soweit ein Natura
2000-Gebiet ein geschutzter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist,
ergeben sich die Malistabe fir die Vertraglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu
erlassenen Vorschriften, wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits bertcksichtigt
wurden. Der Projekttrager hat die zur Prifung der Vertraglichkeit sowie der Voraussetzungen
nach den Absatzen 3 bis 5 erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(2) Ergibt die Prufung der Vertraglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen
Beeintrachtigungen des Gebiets in seinen flir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
malfigeblichen Bestandteilen flihren kann, ist es unzulassig.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgefuhrt werden,
soweit es

1. aus zwingenden Grinden des Uberwiegenden offentlichen Interesses, einschliel3lich
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne
oder mit geringeren Beeintrachtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind.

(4) Kénnen von dem Projekt im Gebiet vorkommende prioritére naturliche Lebensraumtypen
oder prioritare Arten betroffen werden, kdnnen als zwingende Griinde des Uberwiegenden
offentlichen Interesses nur solche im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen,
der offentlichen Sicherheit, einschlieBlich der Verteidigung und des Schutzes der
Zivilbevolkerung, oder den mafRgeblich gunstigen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt
geltend gemacht werden. Sonstige Grinde im Sinne des Absatzes 3 Nummer 1 kdnnen nur
berucksichtigt werden, wenn die zustédndige Behdrde zuvor Uber das Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der Kommission
eingeholt hat.

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, zugelassen oder
durchgeflihrt werden, sind die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes ,Natura
2000 notwendigen Malnahmen vorzusehen. Die zustandige Behdrde unterrichtet die
Kommission Uber das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Uber die getroffenen Mallnahmen.

(6) Bedarf ein Projekt im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, das nicht von einer Behorde
durchgefuhrt wird, nach anderen Rechtsvorschriften keiner behdrdlichen Entscheidung oder
Anzeige an eine Behorde, so ist es der fur Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen
Behdrde anzuzeigen. Diese kann die Durchfihrung des Projekts zeitlich befristen oder
anderweitig beschranken, um die Einhaltung der Voraussetzungen der Absatze 1 bis 5
sicherzustellen. Trifft die Behdrde innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige keine



Entscheidung, kann mit der Durchfihrung des Projekts begonnen werden. Wird mit der
Durchfuihrung eines Projekts ohne die erforderliche Anzeige begonnen, kann die Behoérde die
vorlaufige Einstellung anordnen. Liegen im Fall des Absatzes 2 die Voraussetzungen der
Absatze 3 bis 5 nicht vor, hat die Behdrde die Durchfiihrung des Projekts zu untersagen. Die
Satze 1 bis 5 sind nur insoweit anzuwenden, als Schutzvorschriften der Léander,
einschliellich der Vorschriften Gber Ausnahmen und Befreiungen, keine strengeren
Regelungen fur die Zulassigkeit von Projekten enthalten.

(7) Fur geschitzte Teile von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 und
gesetzlich geschltzte Biotope im Sinne des § 30 sind die Absatze 1 bis 6 nur insoweit
anzuwenden, als die Schutzvorschriften, einschlieBlich der Vorschriften (ber Ausnahmen
und Befreiungen, keine strengeren Regelungen flr die Zulassigkeit von Projekten enthalten.
Die Verpflichtungen nach Absatz 4 Satz 2 zur Beteiligung der Kommission und nach Absatz
5 Satz 2 zur Unterrichtung der Kommission bleiben unberthrt.

(8) Die Absatze 1 bis 7 gelten mit Ausnahme von Bebauungsplanen, die eine
Planfeststellung ersetzen, nicht fir Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches in
Gebieten mit Bebauungsplanen nach § 30 des Baugesetzbuches und wahrend der
Planaufstellung nach § 33 des Baugesetzbuches.

§ 35
Gentechnisch veranderte Organismen

Auf

1. Freisetzungen gentechnisch veranderter Organismen im Sinne des § 3 Nummer 5 des
Gentechnikgesetzes und

2. die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung von rechtmaRig in Verkehr
gebrachten Produkten, die gentechnisch veranderte Organismen enthalten oder aus
solchen  bestehen, sowie den sonstigen, insbesondere auch nicht
erwerbswirtschaftlichen, Umgang mit solchen Produkten, der in seinen Auswirkungen
den vorgenannten Handlungen vergleichbar ist, innerhalb eines Natura 2000-Gebiets

ist § 34 Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 36
Plane

Auf

1. Linienbestimmungen nach § 16 des Bundesfernstrallengesetzes und § 13 des
Bundeswasserstralengesetzes sowie

2. Plane, die bei behdrdlichen Entscheidungen zu beachten oder zu bericksichtigen sind
ist § 34 Absatz 1 bis 5 entsprechend anzuwenden.

Bei Raumordnungsplanen im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 7 des
Raumordnungsgesetzes und bei Bauleitplanen und Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1
Nummer 3 des Baugesetzbuches findet § 34 Absatz 1 Satz 1 keine Anwendung.

§ 39
Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Ermachtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen

(1) Es ist verboten,

1. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne verninftigen Grund zu fangen,
zu verletzen oder zu toten,



2. wild lebende Pflanzen ohne verntinftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder
zu nutzen oder ihre Bestande niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwusten,

3. Lebensstatten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne verninftigen Grund zu
beeintrachtigen oder zu zerstéren.

(2) Vorbehaltlich jagd- oder fischereirechtlicher Bestimmungen ist es verboten, wild lebende
Tiere und Pflanzen der in Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiuihrten Arten aus der
Natur zu entnehmen. Die Lander kénnen Ausnahmen von Satz 1 unter den
Voraussetzungen des § 45 Absatz 7 oder des Artikels 14 der Richtlinie 92/43/EWG zulassen.

(3) Jeder darf abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wild lebende Blumen, Graser, Farne,
Moose, Flechten, Frichte, Pilze, Tee- und Heilkrauter sowie Zweige wild lebender Pflanzen
aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen fur
den personlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen.

(4) Das gewerbsmaRige Entnehmen, Be- oder Verarbeiten wild lebender Pflanzen bedarf
unbeschadet der Rechte der Eigentimer und sonstiger Nutzungsberechtigter der
Genehmigung der flr Naturschutz und Landschaftspflege zustidndigen Behoérde. Die
Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Bestand der betreffenden Art am Ort der Entnahme
nicht gefahrdet und der Naturhaushalt nicht erheblich beeintrachtigt werden. Die Entnahme
hat pfleglich zu erfolgen. Bei der Entscheidung Uber Entnahmen zu Zwecken der Produktion
regionalen Saatguts sind die gunstigen Auswirkungen auf die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege zu berticksichtigen.

(5) Es ist verboten,

1. die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten Grundflachen
sowie an Hecken und Hangen abzubrennen oder nicht land-, forst- oder
fischereiwirtschaftlich genutzte Flachen so zu behandeln, dass die Tier- oder
Pflanzenwelt erheblich beeintrachtigt wird,

2. Baume, die auflerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gartnerisch
genutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Zaune, Gebusche und andere
Gehdlze in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den
Stock zu setzen; zulassig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung
des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen,

3. Rohrichte in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September zuriickzuschneiden;
aullerhalb dieser Zeiten dirfen Rohrichte nur in Abschnitten zurlickgeschnitten
werden,

4. standig wasserfiihrende Graben unter Einsatz von Grabenfrdsen zu rdumen, wenn
dadurch der Naturhaushalt, insbesondere die Tierwelt erheblich beeintrachtigt wird.

Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht fur
1. behdrdlich angeordnete Malinahmen,

2. MalRnahmen, die im 6ffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit
durchgefliihrt werden kénnen, wenn sie

a) behdrdlich durchgefiihrt werden,
b) behérdlich zugelassen sind oder
c) der Gewahrleistung der Verkehrssicherheit dienen,

3. nach § 15 zulassige Eingriffe in Natur und Landschaft,



4. zulassige Bauvorhaben, wenn nur geringfligiger Gehdlzbewuchs zur Verwirklichung der
Baumalinahmen beseitigt werden muss.

Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung bei den Verboten des
Satzes 1 Nummer 2 und 3 fur den Bereich eines Landes oder fur Teile des Landes erweiterte
Verbotszeitraume vorzusehen. Sie koénnen die Ermachtigung nach Satz 3 durch
Rechtsverordnung auf andere Landesbehdrden tbertragen.

(6) Es ist verboten, Hoéhlen, Stollen, Erdkeller oder dhnliche Raume, die als Winterquartier
von Fledermausen dienen, in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Marz aufzusuchen; dies
gilt nicht zur Durchfiihrung unaufschiebbarer und nur geringfiigig stérender Handlungen
sowie fur touristisch erschlossene oder stark genutzte Bereiche.

(7) Weiter gehende Schutzvorschriften insbesondere des Kapitels 4 und des Abschnitts 3
des Kapitels 5 einschlief3lich der Bestimmungen Uber Ausnahmen und Befreiungen bleiben
unberuhrt.

§44
Vorschriften flr besonders geschitzte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten

(1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der europaischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stoéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu
zerstoren (Zugriffsverbote).

(2) Es ist ferner verboten,

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschitzten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu
nehmen, in Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten
(Besitzverbote),

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschitzten Arten im Sinne des § 7 Absatz 2
Nummer 13 Buchstabe b und ¢

a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf vorratig
zu halten oder zu beférdern, zu tauschen oder entgeltlich zum Gebrauch oder zur
Nutzung zu Uberlassen,

b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder auf andere
Weise zu verwenden (Vermarktungsverbote).

Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleibt unberihrt.

(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch fur



1. Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie 83/129/EWG, die entgegen den Artikeln 1
und 3 dieser Richtlinie nach dem 30. September 1983 in die Gemeinschaft gelangt
sind,

2. Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 bestimmt sind.

(4) Entspricht die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung und die Verwertung
der dabei gewonnenen Erzeugnisse den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses Gesetzes genannten
Anforderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und
dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden Anforderungen an die gute
fachliche Praxis, verstofdt sie nicht gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote.
Sind in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrte Arten, europaische Vogelarten oder
solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt sind,
betroffen, gilt dies nur, soweit sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
durch die Bewirtschaftung nicht verschlechtert. Soweit dies nicht durch anderweitige
Schutzmalnahmen, insbesondere durch MaRnahmen des Gebietsschutzes,
Artenschutzprogramme, vertragliche Vereinbarungen oder gezielte Aufklarung sichergestellt
ist, ordnet die zustandige Behdrde gegenlber den verursachenden Land-, Forst- oder
Fischwirten die erforderlichen Bewirtschaftungsvorgaben an. Befugnisse nach Landesrecht
zur Anordnung oder zum Erlass entsprechender Vorgaben durch Allgemeinverfigung oder
Rechtsverordnung bleiben unberinhrt.

(5) FUr nach § 15 zulassige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fir Vorhaben im Sinne
des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulassig sind,
gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach MalRgabe der Satze 2 bis 5. Sind
in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeflihrte Tierarten, europaische
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1
Nummer 2 aufgefiihrt sind, liegt ein Versto® gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3
und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeintrachtigungen wild lebender
Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die 6kologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erfullt wird. Soweit erforderlich, kdnnen auch
vorgezogene Ausgleichsmalinahmen festgesetzt werden. Fir Standorte wild lebender
Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeflihrten Arten gelten
die Satze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschutzte Arten betroffen, liegt bei
Handlungen zur Durchfihrung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Versto3 gegen die
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.

(6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht fir Handlungen zur Vorbereitung gesetzlich
vorgeschriebener Prifungen, die von fachkundigen Personen unter gréRtmaoglicher
Schonung der untersuchten Exemplare und der Ubrigen Tier- und Pflanzenwelt im
notwendigen Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getbteten
Exemplare von europaischen Vogelarten und Arten der in Anhang IV Buchstabe a der
Richtlinie 92/43/EWG aufgefuihrten Tierarten ist von der fachkundigen Person der fir
Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen Behorde jahrlich mitzuteilen.

§ 67 Befreiungen
(1) Von den Geboten und Verboten dieses Gesetzes, in einer Rechtsverordnung auf Grund
des § 57 sowie nach dem Naturschutzrecht der Lander kann auf Antrag Befreiung gewahrt
werden, wenn

1. dies aus Grinden des Uberwiegenden o6ffentlichen Interesses, einschliellich solcher
sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder

2. die Durchfihrung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung
fuhren wirde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und
Landschaftspflege vereinbar ist.

Im Rahmen des Kapitels 5 gilt Satz 1 nur fur die §§ 39 und 40, 42 und 43.



(2) Von den Verboten des § 33 Absatz 1 Satz 1 und des § 44 sowie von Geboten und
Verboten im Sinne des § 32 Absatz 3 kann auf Antrag Befreiung gewahrt werden, wenn die
Durchfihrung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung fuhren wirde.
Im Fall des Verbringens von Tieren oder Pflanzen aus dem Ausland wird die Befreiung vom
Bundesamt flr Naturschutz gewahrt.

(3) Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. § 15 Absatz 1 bis 4 und
Absatz 6 sowie § 17 Absatz 5 und 7 finden auch dann Anwendung, wenn kein Eingriff in
Natur und Landschaft im Sinne des § 14 vorliegt.

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin  (Berliner
Naturschutzgesetz - NatSchG BlIn) vom 29. Mai 2013 (GVBI. S. 140)

§2
Verwirklichung der Ziele
(zu § 2 des Bundesnaturschutzgesetzes)

(1) Der Schutz von Natur und Landschaft im Sinne einer dauerhaft umweltgerechten
Entwicklung ist eine verpflichtende Aufgabe fur den Staat und jeden Burger.

(...)
§3

Zustandigkeit der Naturschutzbehdrden
(zu § 3 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes)

(...)

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die unteren Behoérden fir Naturschutz und
Landschaftspflege zustandig.

(...)

(4) Die oberste Behdrde fur Naturschutz und Landschaftspflege nimmt flr
Naturschutzgebiete und Natura 2000-Gebiete die Aufgabe wahr, Malnahmen zur
Sicherstellung der erforderlichen Entwicklung und Pflege zu koordinieren und durchzufihren
sowie Pflege- und Entwicklungsplane aufzustellen und zu Uberwachen.

(...)

§12
Aufstellung und Festsetzung von Landschaftsplanen

(...)

(9) Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Absatze 1 bis 8 sowie Mangel
der Abwagung sind fir die Rechtswirksamkeit der Rechtsverordnung unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkiindung der Rechtsverordnung schriftlich geltend
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begriunden soll,
ist darzulegen. In der Rechtsverordnung ist auf die Voraussetzungen fir die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von Mangeln
der Abwagung sowie die Rechtsfolgen hinzuweisen. Die Verletzung ist bei dem Bezirksamt,
das den Landschaftsplan festgesetzt hat, geltend zu machen.

§ 20
Biotopverbund
(zu § 20 Absatz 1 und § 21 des Bundesnaturschutzgesetzes)



(1) Das Land Berlin schafft einen Biotopverbund, der mindestens 15 Prozent der
Landesflache umfasst.

(2) Bestandteile des Biotopverbunds im Sinne des § 21 Absatz 3 Satz 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes sind auch die geschitzten Réhrichtbestdnde im Sinne des
Abschnitts 2 dieses Kapitels.

(3) Das Land Berlin stimmt sich bezilglich der raumlichen und funktionalen Aspekte des
Biotopverbunds mit dem Land Brandenburg ab.

(4) Die oberste Behorde fur Naturschutz und Landschaftspflege ermittelt die zur
Funktionssicherung und Erreichung der Gesamtgrélie geeigneten und erforderlichen
Bestandteile des Biotopverbunds und stellt diesen im Landschaftsprogramm dar. § 21
Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberuhrt.

§ 21
Erklarung zum geschutzten Teil von Natur und Landschaft
(zu § 22 des Bundesnaturschutzgesetzes)

(1) Die Erklarung nach § 22 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes zum
Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Naturdenkmal oder geschutzten
Landschaftsbestandteil erfolgt durch Rechtsverordnung des flr Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen Mitglieds des Senats. Die Rechtsverordnungen nach Satz 1
kénnen abweichend von § 22 Absatz 1 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes bestimmte
Handlungen von einer Genehmigung abhangig machen. Die Genehmigung darf nur erteilt
werden, wenn die beabsichtigte Handlung dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur
unerheblich zuwiderlauft. Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 enthalten auch die zur
Erreichung des Schutzzwecks notwendigen Ordnungswidrigkeitentatbestande.

(2) Die oberste Behdrde fir Naturschutz und Landschaftspflege kann von den in den
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 enthaltenen Geboten und Verboten fir Zwecke der
Forschung, Lehre oder Bildung Ausnahmen zulassen, sofern und soweit der Schutzzweck
einer Ausnahme nicht entgegensteht.

(...)

§ 27
Verfahren der Unterschutzstellung

(1) Entwirfe von Rechtsverordnungen nach § 21 Absatz 1 sind mit Karten, aus denen sich
die Grenzen und in geeigneten Fallen der Standort des Schutzgegenstands ergeben, den
beteiligten Behorden zur Stellungnahme zuzuleiten. Soweit Karten zum Verstandnis der
Rechtsverordnung nicht erforderlich sind, brauchen keine Karten gefertigt zu werden.

(2) Die Entscheidung, Einzelobjekte nach den §§ 28 und 29 des Bundesnaturschutzgesetzes
unter Schutz zu stellen, kann vom Bezirksamt mit Zustimmung des fiur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen Mitglieds des Senats getroffen werden. Das Bezirksamt
bereitet in diesen Fallen den Entwurf der Rechtsverordnung vor.

(3) Die Entwirfe der Rechtsverordnungen werden mit den dazugehérenden Karten fir die
Dauer eines Monats von dem fir Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen Mitglieds
des Senats, in Fallen des Absatzes 2 vom Bezirksamt, 6ffentlich ausgelegt, soweit nach
Absatz 4 nichts anderes bestimmt ist. Gutachten oder sonstige Unterlagen, die fir die
Entscheidung Uber die Unterschutzstellung von Bedeutung sind, sollen mit ausgelegt
werden. Ort und Zeit der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher im Amtsblatt fur
Berlin und auf der Internetseite der fur Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen
Senatsverwaltung sowie in anderer geeigneter Weise bekannt zu geben. Dabei ist darauf



hinzuweisen, dass wahrend der Auslegungsfrist Bedenken und Anregungen schriftlich oder
zur Niederschrift vorgebracht werden kénnen.

(4) Von der Auslegung kann abgesehen werden, wenn die Personen, deren Belange von
dem Vorhaben berihrt werden, bekannt sind und ihnen Gelegenheit gegeben wird, den
Entwurf der Rechtsverordnung und der dazugehdrenden Karte innerhalb einer
angemessenen Frist einzusehen und Anregungen oder Bedenken vorzutragen. Im Falle des
Absatzes 1 Satz 2 findet eine Auslegung nicht statt.

(5) Das des fur Naturschutz und Landschaftspflege zustéandigen Mitglied des Senats, in
Fallen des Absatzes 2 das Bezirksamt, prift die fristgemaR vorgebrachten Bedenken und
Anregungen und teilt das Ergebnis den Betroffenen mit. § 11 Absatz 5 Satz 2 gilt sinngeman.
Das Bezirksamt legt den Entwurf der Rechtsverordnung in Fallen des Absatzes 2 mit einer
Stellungnahme zu den nicht bertcksichtigten Bedenken und Anregungen dem fur
Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen Mitglieds des Senats vor.

(6) Werden Rechtsverordnungen, die auf Grund des § 21 Absatz 1 erlassen sind, raumlich
oder sachlich nicht unerheblich geadndert oder aufgehoben, so gelten die Absatze 1 bis 5
entsprechend.

(7) Bei einer Verletzung der Vorschriften der Absatze 1, 3 bis 5 findet § 12 Absatz 9
entsprechende Anwendung.

§ 35
Vertraglichkeit von Projekten und Planen
(zu § 34 und § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes)

(1) Die fur die Entscheidungen nach § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes zustandigen
Behorden unterrichten die oberste Behodrde fir Naturschutz und Landschaftspflege
umgehend von Vorhaben und MafRnahmen, die einzeln oder im Zusammenwirken mit
anderen Vorhaben, MalRnahmen oder Planen zu Beeintrachtigungen eines Gebietes von
gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines als Europaisches Vogelschutzgebiet an die
Europaische Kommission gemeldeten Gebietes in seinen fir die Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck malgeblichen Bestandteilen fihren konnen. Die oberste Behorde flr
Naturschutz und Landschaftspflege trifft dann die fur die verfahrensfuhrende Behorde
verbindliche Entscheidung, ob es sich bei dem Vorhaben oder der MaRnahme um ein Projekt
handelt, das der Durchfihrung einer Vertraglichkeitsprifung nach § 34 des
Bundesnaturschutzgesetzes bedarf.

(2) Die Prufung der Vertraglichkeit eines Projekts im Sinne des § 34 Absatz 1 Satz 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes und die nach § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes
erforderlichen Entscheidungen erfolgen durch die fur die Entscheidung uber die Zulassung
oder Durchfiihrung des Projekts oder seine Anzeige zustandige Behdrde im Einvernehmen
mit der obersten Behoérde flir Naturschutz und Landschaftspflege. Bei
Planfeststellungsverfahren und Genehmigungen mit Konzentrationswirkung tritt an die Stelle
des Einvernehmens das Benehmen der obersten Behoérde fur Naturschutz und
Landschaftspflege.

(3) Die Vertraglichkeit eines Plans im Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes wird
in dem flr seine Aufstellung oder Anderung vorgeschriebenen Verfahren gepruft.

(4) Die nach Absatz 2 fur die Prifung der Vertraglichkeit zustadndige Behorde ist auch
zustandige Behdérde im Sinne des § 34 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes.

(5) In den in § 34 Absatz 6 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes genannten Fallen ist die
oberste Behdrde flr Naturschutz und Landschaftspflege die zur Entgegennahme der
Anzeige zustandige Behorde.



(6) Uber die Frage, ob sich aus den in § 34 Absatz 7 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes
genannten Schutzvorschriften strengere Regelungen flr die Zulassung von Projekten
ergeben, ist das Einvernehmen mit der fur die konkurrierenden Regelungen zustandigen
Naturschutzbehorde herzustellen.

§ 56
Ordnungswidrigkeiten
(zu § 69 des Bundesnaturschutzgesetzes)

(1) Unbeschadet des § 69 des Bundesnaturschutzgesetzes handelt ordnungswidrig, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

einen Eingriff in  Natur und Landschaft nach § 14 Absatz 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes ohne die erforderliche Gestattung vornimmt,

entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ein in § 28 Absatz 1
genanntes Biotop zerstort oder sonst erheblich beeintrachtigt,

den Verboten des § 31 Absatz 1 zum Schutz des Roéhrichts zuwiderhandelt oder
entgegen § 32 Absatz 1 eine dort genannte Handlung ohne Genehmigung durchflhrt,

entgegen § 37 Absatz 1 Tiergehege ohne erforderliche Genehmigung errichtet,
erweitert, wesentlich andert oder betreibt,

entgegen § 33 Absatz 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit § 34
Satz 1 eine Veranderung oder Stérung vornimmt,

entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ein Projekt ohne die
erforderliche Vertraglichkeitsprifung durchflhrt,

entgegen § 34 Absatz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes mit der Durchfiihrung eines
Projekts ohne die erforderliche Anzeige beginnt,

den Verboten des § 23 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung
mit einer nach § 21 Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnung zum Schutz von
Naturschutzgebieten zuwiderhandelt,

den Verboten des § 26 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit
einer nach § 21 Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnung zum Schutz von
Landschaftsschutzgebieten zuwiderhandelt,

den Verboten des § 28 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit
einer nach § 21 Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnung zum Schutz von
Naturdenkmalern zuwiderhandelt,

den Verboten des § 29 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung
mit einer nach § 21 Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnung zum Schutz von
geschutzten Landschaftsbestandteilen zuwiderhandelt,

Vorrichtungen zur Kennzeichnung von geschitzten Gebieten nach § 21 Absatz 4
beschadigt, zerstort oder auf andere Weise unbrauchbar macht,

entgegen § 21 Absatz 5 Schutzbegriffe oder ahnliche Bezeichnungen, die mit diesen
verwechselt werden konnen, verwendet,

entgegen § 39 Streusalz oder andere Auftaumittel auf Grundsticken verwendet,

entgegen § 38 Bezeichnungen ohne Genehmigung fuhrt,



16. in AusuUbung der Betretungsrechte nach § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes in
Verbindung mit § 41 Grundstlicke verunreinigt oder beschadigt,

17. auf Flachen, die nicht nach § 41 Absatz 2 freigegeben sind, reitet oder mit bespannten
Fahrzeugen fahrt,

18. entgegen § 42 Absatz 1 Satz 1 die Ausubung des Betretungsrechts ohne wichtigen
Grund einschrankt oder untersagt oder die nach § 42 Absatz 1 Satz 4 vorgeschriebene
Anzeige unterlasst,

19. entgegen § 51 Absatz 1 seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt,

20. einer auf Grund dieses Gesetzes oder der Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes
erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung flr einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bul3geldvorschrift verweist,

21. einer vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, die auf Grund dieses Gesetzes oder
einer nach diesem Gesetz erlassenen oder fort geltenden Rechtsverordnung getroffen
worden ist,

22. vollziehbare Auflagen, unter denen eine Gestattung oder Befreiung von Vorschriften des
Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Gesetzes, oder einer auf Grund dieser Gesetze
erlassenen oder fort geltenden Rechtsverordnung erteilt worden ist, nicht, nicht
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemaf erfullt.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbulie bis zu 50 000 Euro
geahndet werden.

(3) Verweisungen auf § 49 Absatz 1 Nummer 18 des Berliner Naturschutzgesetzes in seiner
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung gelten als Verweisung auf Absatz
1 Nummer 20. Im Ubrigen kénnen Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund der in § 59
Absatz 1 genannten Vorschriften erlassenen Verordnungen und Anordnungen als
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 20 mit einer GeldbuRe bis zu 50 000 Euro
geahndet werden, auch wenn eine Verweisung auf die BuRgeldvorschriften dieses Gesetzes
nicht besteht.

(4) Kraftfahrzeuge und Anhanger, die ohne Genehmigung auf einem durch eine
Rechtsverordnung nach § 21 geschitzten Teil von Natur und Landschaft abgestellt werden,
kénnen sofort auf Kosten des Halters aus dem Geltungsbereich der Rechtsverordnung
entfernt werden.

(5) Kann in einem Bullgeldverfahren wegen eines Verstolles gegen Absatz 1 Nummer 20
durch unerlaubtes Halten oder Parken der Fihrer eines Kraftfahrzeugs oder Anhangers, der
den Verstold begangen hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjahrung ermittelt werden oder
wilrde seine Ermittlung einen unangemessenen Aufwand erfordern, so werden dem Halter
des Kraftfahrzeugs oder Anhangers oder seinem Beauftragten die Kosten des Verfahrens
auferlegt; er hat dann auch seine Auslagen zu tragen. Von einer Entscheidung nach Satz 1
wird abgesehen, wenn es unbilig ware, den Halter des Kraftfahrzeugs oder seinen
Beauftragten mit den Kosten zu belasten.

(6) Die Kostenentscheidung nach Absatz 5 ergeht mit der Entscheidung, die das Verfahren
abschlief3t; vor der Entscheidung ist derjenige zu héren, dem die Kosten auferlegt werden
sollen. Fir die Hohe der zu erhebenden Gebdihr ist § 107 Absatz 2 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten entsprechend anzuwenden.

(7) Gegen die Kostenentscheidung der Behdérde nach Absatz 5 kann innerhalb von zwei
Wochen nach Zustellung gerichtliche Entscheidung beantragt werden. § 62 Absatz 2 des
Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten gilt entsprechend. Die Kostenentscheidung des
Gerichts ist nicht anfechtbar.



Bauordnung fur Berlin vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt geandert durch
Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBI. S. 361)

§2
Begriffe

(1) Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 2. Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten
hergestellte Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage
durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich
ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, Gberwiegend
ortsfest benutzt zu werden. Bauliche Anlagen sind auch

1. Aufschittungen und Abgrabungen,

2. Lagerplatze, Abstellplatze und Ausstellungsplatze,

3. Sport- und Spielflachen,

4. Campingplatze, Wochenendplatze und Zeltplatze,

5. Freizeit- und Vergnigungsparks,

6. Stellplatze fur Kraftfahrzeuge und Abstellplatze fur Fahrrader,
7.Gerlste,

8. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustanden.

(2) Gebaude sind selbstandig benutzbare, Uberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen
betreten werden kénnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen,
Tieren oder Sachen zu dienen.

(...)

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die einen der
nachfolgenden Tatbestande erflllen:

1. Hochhauser (Gebaude mit einer Hohe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m),
2. bauliche Anlagen mit einer Hohe von mehr als 30 m,

3. Gebdude mit mehr als 1 600 m? Brutto-Grundflache des Geschosses mit der groften
Ausdehnung, ausgenommen Wohngebaude und Garagen,

4. Verkaufsstatten, deren Verkaufsraume und Ladenstrallen eine Brutto-Grundflache von
insgesamt mehr als 800 m? haben,

5. Gebaude mit Rdumen, die einer Blro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln
eine Brutto-Grundflache von mehr als 400 m? haben,

6. Gebaude mit Raumen, die einzeln flir die Nutzung durch mehr als 100 Personen
bestimmt sind,

7. Versammlungsstatten

a) mit Versammlungsraumen, die insgesamt mehr als 200 Besucherinnen und Besucher
fassen, wenn diese Versammlungsraume gemeinsame Rettungswege haben,

b) im Freien mit Szenenflachen sowie Freisportanlagen jeweils mit Triblinen, die keine
Fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1 000 Besucherinnen und Besucher
fassen,

8. Schank- und Speisegaststatten mit mehr als 40 Gastplatzen in Gebduden oder mehr als
1 000 Gastplatzen im Freien, Beherbergungsstatten mit mehr als 12 Betten und
Spielhallen sowie Wettbliros mit jeweils mehr als 150 Quadratmeter Brutto-Grundflache,

9. Gebaude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege und Betreuung von Personen
mit Pflegebedurftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfahigkeit eingeschrankt
ist, wenn die Nutzungseinheiten

a) einzeln fir mehr als acht Personen oder
b) fur Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind oder



10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

(...

c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und fir insgesamt mehr als 16 Personen
bestimmt sind,

Krankenhauser,
sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Wohnheime,

Tageseinrichtungen fir Kinder, Menschen mit Behinderungen und alte Menschen,
ausgenommen Tageseinrichtungen einschlief3lich Einrichtungen der Tagespflege flr
nicht mehr als zehn Kinder,

Schulen, Hochschulen und ahnliche Einrichtungen,

Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen fur den MaRregelvollzug,

Camping- und Wochenendplatze,

Freizeit- und Vergniigungsparks,

Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausfliihrungsgenehmigung bedtirfen,

Regallager mit einer Oberkante Lagerguthéhe von mehr als 7,50 m,

bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit
Explosions- oder erhéhter Brandgefahr verbunden ist,

Anlagen und Raume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgefiihrt und deren Art oder
Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.

(7) Stellplatze sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auferhalb der
offentlichen Verkehrsflachen dienen. Garagen sind Gebdude oder Gebaudeteile zum
Abstellen von Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerraume flr
Kraftfahrzeuge sind keine Stellplatze oder Garagen. Die Nutzflache einer Garage ist die
Summe aller miteinander verbundenen Flachen der Garagenstellplatze und der
Verkehrsflachen. (...)
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Landschaftsschutzgebiet

Muggelsee und

Senatsverwaltung

fur Stadtentwicklung

und Umwelt

Fredersdorfer MuhlenflieRR

LSG-54

und
Naturschutzgebiet

Muggelsee/Fredersdorfer

MuhlenflieR

NSG-44

Im Bezirk Treptow-Kopenick von Berlin,

Ortsteile Kopenick, Friedrichshagen, Rahnsdorf,

Muggelheim

Anlage

zur Verordnung zum Schutz der Landschatft
des Muggelsees und des Fredersdorfer Muhlenfliel3es

und uUber das Naturschutzgebiet
Muggelsee/Fredersdorfer Muhlenfliel}
iIm Bezirk Treptow-Kopenick von Berlin

Einzelkarte 1

Zeichenerklarung:

Festsetzung

Umgrenzung des Naturschutzgebietes

Umgrenzung des Landschaftsschutzgebietes

Koordinatenpunkt EPSG 25833 ETRS 89
UTM Zone 33N

Nachrichtliche Ubernahme
Bestandteil des Netzes "Natura 2000"

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung
im Sinne der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie

Europaisches Vogelschutzgebiet
gemal der Vogelschutzrichtlinie

Angrenzendes Landschaftsschutzgebiet
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Inhalt der von der Senatsverwaltung fiir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
gezeichneten Urschrift der Schutzgebietskarte vom 3. Juli 2017 Gbereinstimmt.
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MafRstab 1 : 5000

0 100 200 300 400 500 m

Nachrichtliche Ubernahme
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, Gebiet von gemeinschatftlicher Bedeutung /
Koordinatensystem ETRS89 im Sinne der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie
UTM Zone 33N (EPSG 25833)
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60 403214 5809017 Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieses Nachdrucks mit dem
61 407693 5809131 Inhalt der von der Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
/ gezeichneten Urschrift der Schutzgebietskarte vom 3. Juli 2017 Ubereinstimmt.
Berlin, den 5. Juli 2017
Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
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	2017 - 07 - 03 VO Müggelsee _VzK_DatumVerkuendungfehltnoch
	14. die Natur oder den Naturgenuss durch Lärm, Licht einschließlich Lasern oder Skybeamern oder auf andere Weise zu stören,
	3. Veranstaltungen durchzuführen, wobei die Freistellungen für den Wassersport gemäß § 8 Absatz 3  unberührt bleiben,
	(3) In dem Landschaftsschutzgebiet sind auch folgende Formen des Wassersports einschließlich der erforderlichen motorbetriebenen Begleitboote und der üblichen Signalschüsse ohne Müll, Stoffeinträge in das Gewässer und unübliche Geräusche zulässig:
	1. das individuelle Fahren mit wind- oder muskelkraftbetriebenen Booten,
	2. von Vereinen der Berliner Wassersportverbände organisierte und durchgeführte  Regatten und Wettkämpfe mit wind- oder muskel-kraftbetriebenen Booten in der Zeit vom 1. April bis einschließlich 31. Oktober,
	3. das individuelle Schwimmen,
	4. Schwimmwettkämpfe,
	5. ganzjährig Ausbildung und Training von Schwimmenden oder Training mit wind-     oder muskelkraftbetriebenen Booten und
	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „das Gewässer“ durch die Wörter „weite Bereiche des Gewässers“ ersetzt und die Wörter „der Insel Entenwall und“ gestrichen.
	b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: „Die Fläche, die bis zum  [Datum der Verkündung der Verordnung] zum Landschaftsschutzgebiet gehörte, ist nachrichtlich mit roter Farbe gekennzeichnet.“
	Artikel 3
	Änderung der Verordnung zum Schutz der Landschaft der Neuen Wiesen im Bezirk Köpenick von Berlin
	Die Verordnung zum Schutz der Landschaft der Neuen Wiesen im Bezirk Köpenick von Berlin vom 3. April 1995 (GVBl. S. 237) wird wie folgt geändert:
	1. Der Verordnung wird die in der Anlage beigefügte Karte im Maßstab 1: 5 000 als Anlage beigefügt, die die bisher beigefügte Karte ersetzt und Bestandteil dieser Verordnung wird. Die Karte ist zur kostenfreien Ansicht beim Landesarchiv Berlin niederg...
	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Das Landschaftsschutzgebiet liegt im Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin, südwestlich des Großen Müggelsees. Es erstreckt sich vom Müggelheimer Damm bis zur Dahme (Langer See) und grenzt westlich an Siedlungsgebiete (Kietzer Feld, Nachtheid...
	b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 3 werden das Wort „Grenze“ durch das Wort „Flächen“ und das Wort „ist“  durch das Wort „sind“ ersetzt; außerdem werden das Semikolon und die Wörter „die Außenkante der grünen Grenzlinie bildet die Schutzgebietsgrenze“ gestrichen.
	bb) Folgender Satz  wird angefügt: „Die Fläche, die bis zum  [Datum der Verkündung der Verordnung] zum Landschaftsschutzgebiet gehörte, ist nachrichtlich mit roter Farbe gekennzeichnet.“
	Inkrafttreten
	Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
	Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
	Das Landschaftsschutzgebiet „Müggelsee und Fredersdorfer Mühlenfließ“ und das Naturschutzgebiet „Müggelsee / Fredersdorfer Mühlenfließ“ liegen im Südosten von Berlin im Bezirk Treptow-Köpenick. Die Ufer des Sees grenzen an die Ortsteile Köpenick, Frie...
	Artikel 3
	(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang...
	Das Netz „Natura 2000“ umfaßt auch die von den Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete.
	(2) Jeder Staat trägt im Verhältnis der in seinem Hoheitsgebiet vorhandenen in Absatz 1 genannten natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten zur Errichtung von Natura 2000 bei. Zu diesen Zweck weist er nach den Bestimmungen des Artikels 4 Gebi...
	(3) Die Mitgliedstaaten werden sich, wo sie dies für erforderlich halten, bemühen, die ökologische Kohärenz von Natura 2000 durch die Erhaltung und gegebenenfalls die Schaffung der in Artikel 10 genannten Landschaftselemente, die von ausschlaggebender...
	(…)
	Bauordnung für Berlin vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 361)
	§ 2
	Begriffe
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